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Goffeszell in Geschichte und Gegenwart 
L Teil 

von 

EmU Oeiger 
Pfarrer am ~'raueDgefilngDis Oolieszell 

Als ich in meiner Stuttgarter 
Kindheit von meiner Mutter das 
Wort börte: "ln Gotteszell, in Got
teszell - da betteln die Bürger äU!" 
(alle), da beschäftigte micb das sehr. 
Was war das für ein geheimnisvol
les Dorf, dessen Bewohner betteln 
mullten? 

Einige Jahrzehnte später, als ich 
in dei' Frauenstrafanstalt GotteszeU 
beruflich zu tun hatte, löste sich 
das Rätsel. Gotteszel1 war gar kein 
Dorf, sondern ein ehemaliges von 
einer großen Mauer umgebenes 
Frauenkloster, eine Viertelstunde 
von der alten Reichsstadt Schwä
bisch Gmünd gelegen. Das Kloster, 
das schon vor 1227 als Augustine
rinnenklostel' gegründet wurde und 
1246 die Dominikanel'innenregel an
na]lm, wurde einige Male in Kriegs
zeiten (1546) und durch Brandun
glück (1609) zerstört, aber in einer 
Reihe von Gebäuden immer wieder 
neu erstellt, und so haben hier alle 
Baustile Ihre Spuren hinterlassen. 

Gotisch ist die gel'äumige, freund
liche Klosterkirche, mit hübschen 
Chorstühlen in Rokoko, zwei schö
nen Türen in Renaissance und einer 
prächtigen Holzdecke im gleichen 
Stil. Die Kirche ist einschiffig, mit 
großem Cbor und Dachreiter, der 
Mutter Gottes geweiht. 1551 wurde, 
wie eine aUe Tafel ausweist, der 
Grundstein zu dieser hellen, großen 
Kirche gelegt, die heute für die 
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Teil n 
von 

Muta Nagel 
Direktorin des Freuengeliillgnl6ses Ooltc6zell 

Gottesdienste beider Konfessionen 
verwendet wird. 

Spätgotisch ist der schöne Kreuz
gang, der aber in dem ehemaligen 
Prioratsgebäude, einem stattlichen 
Barock - und Rokokobau mit schö
nem Portal, enthalten ist. An einem 
Nebengebäude Ist noch ein prächti
ger, ebenfalls spätgotischer Holzgie
bel zu sehen. Aber auch kümmer
liche Reste aus romanischer Zeit 
finden sich noch. Die heutigen Klo
stergebäude stammen aus dem An
fang des 17. Jahrbunderts und aus 
der Zeit von 1750 - 1760. 

Ganz modern ist der in den 90er 
Jahren erbaute langgestreckte Zel
lenbau mit seinen 48 Zellen, der das 
ehemalige Kloster erst so recht zu 
einer Strafanstalt stempelt. 

600 Jahre Klostergeschichte -
1802 hob der Staat Württemberg das 
Kloster auf - müßten eigentlich ein 
farbenreiches Bild von den wech· 
selnden Schicksalen des Klosters 
und vom Leben und Treiben der 
einstigen Nonnen mit ihren weißen 
Kleidern und schwarzen Schleiern 
el'geben. 

Aber noch ruht sehr viel Material 
ungehoben in den Urkunden des 
Staatsarchives in Stuttgal't. Immer
hin haben wir auch schon jetzt eine 
Fülle von wertvollen, urkundlichen 
Mitteilungen. 

Eine Bulle des Papstes lnnocenz IV, 
J 246 in Lyon ausgefertigt und von 



12 Kardinälen unterschrieben, un
terstellt das Kloster auf die Bitte 
der Priorin und ihrer Schwe
stern dem Schutz des Papstes und 
bestätigt alle Freiheiten und Privi
legien, welche der Kirche von Got
teszell von seinen Vorgängern ver
liehen worden seien. Ferner bestä
tigt der Papst in dieser Bulle die 
ausgedehnten BeSitzungen des Klo
sters an Höfen, Mühlen, Wiesen, Fel
dern und Wäldern. 

Das Kloster, das Kaiser Heinrich 
VIL 1309 von jeder Steuerpflicht be
freite, soU nur einen Untertan we
niger als die Stadt Gmünd besessen 
baben. Es batte zudem das Patro
natsrecht über 5 Pfarreien. Aber 
alle die Privilegien von Papst und 
Kaiser waren doch nicht imstande, 
das Klostergegen willkürlicheund ge
walttätige Eingrine in seine Rechte 
seitens der Stadt Gmünd zu schützen. 

Die unaufhörlichen Streitereien 
und Reibereien zwischen Gotteszell 
und Gmünd sind ein Kapitel ffu' sich. 
Aber aodel'erseits wal' mit den 
Klosterh'auen von Gotteszell wie 
man so sagt: "Nicht gut Kif'schen 
essen." Die Wohlhabenheit des 
Klosters machte sie stolz und 
eigensinnig, Auch verführte sie 
der Reichtum zu einem ungebun
denen Leben, 

1478 el'folgte durch Kommissare 
des Ordensgenerals eine gründliche 
Reform des Klostel's, Im Bauern
krieg wurde das Kloster nicht zer
stört. sondern die Bauern baten die 
Priorin mit ihren Schwestern zu 
ihrem SchutzdasKlosterzu verlassen, 

Auch in späterer Zeit zeigte sich 
Mißstimmung zwischen dem Gottes-
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zeUm' Schwesternkonvent und dem 
Rat von Gmünd immer wieder, 1650 
bis 1659 wUl'de zwischen Gotteszell 
und Gmünd beim kaiserlichen Hof
gericht in Wien ein Prozeß geführt, 
der mit äußerster Erbitterung aus
gefochten wurde. Gotteszell wollte 
sich um jeden Preis von der Stadt, 
die seit 1:387 die Schutzherrschaft 
übel' das Kloster ausübte, unab" 
hängig machen, 

Endlich kommt es 1659 zu einem 
Vel'glelch: Der Su'eit soll vel'gessen 
sein und beide Teile sollen sich be
streben, in alter, friedliebender Vel'
traulichkeit miteinander zu leben. 

Nachdem es einst gegen 100 Klo
stel'h'allen gewesen sein sollen, wa
ren es bei Aufhebung des Klosters 
1802 noch 24 Insassinnen, die mit 
erbärmlichen Pensionen abgespeist 
wurden, während der große Kloster
besitz, dessen Wert über 1 Million 
Gulden betl'agen haben soll, vom 
Staat eingezogen wurde. 

So endete die übel' 600jähl'ige 
Geschichte des Frauenklostel's Got
teszell, und wenn wir heute durch 
das eiserne Tor in den pal'kähnlichen, 
großen Ziergarten mit den schönen 
Tannen eintreten und den Barock
und Rokokobau des ehemaligen PI'i
oratsgebäudes und die 400 .Jahre alte 
Klosterkirche auf uns wirken lassen, 
dann glauben wir zuerst nicht in 
einem Gefängnis zu sein, sondern 
dei' Zauber der Vergangenheit und 
die Wehmut der Vergänglichkeit 
und die Schönheit der Gebäude im 
Schmuck der Natur umfängt uns, 
wir träumen und wir vergessen ein 
paar Augenblicke, wo wir uns ei
gentlich befinden, 



Teil II 

So ergeht es vielen Besuchern der 
Anstalt, llnd selbst auf die Gefange
nen verfehlt der Gesamteindruck 
seine Wh'kung nicht. Denen, die sich 
ganz der Arbeit in der Anstalt ver
schrieben haben, ist dies eine be
sondere Freude und mit ein Punkt, 
weshalb sie so gern in GotteszeU sind. 

Die große Wende der Säkularisie
rung machte die alte Stätte zunächst 
zu einem Männerzuchthaus, das HI09 
mit 44 männlichen Gefangenen be
legt war. Die ersten Hatträume wa
ren in dem ehemaligen Pl'ioratsge
bäude untergebracht. Fünfzehn Jahre 
später (1824) wurde die Anstalt 
auch für weibliche Zuchthausgefan
gene zuständig, sodaß sämtliche in 
Württemberg ausgesprochene Zucht
hausstrafen von mehr als 4 Jahren 
in Gotteszell vollstreckt wurden. 
Die Anstalt hatte damals starke 
militärische Bewachung aus der 
Garnison Ulm, weil, wie die Chronik 
sagt, die Hälfte der männlichen Ge
fangenen aus Mördern und Räubern 
bestand. 

Fast 50 Jahl'e später (1872) wurde 
das Kloster ausschließlich Frauen
strafanstalt. in der alle Strafarten 
ab einem Strafmündigkeitsalter von 
12 Jahren vollstreckt wurden. Die 
öl'tliche Zuständigkeit erstreckte 
sich auf das ganze Gebiet des da
maligen Königreichs Württemberg. 
Zur Zeit der Eröfl'nullg der Straf
anstalt war die Belegfähigkeit auf 
100 festgesetzt worden. Der Platz 
reichte aber bald nicht mehl' aus, 
und so wurden immer mehr Räume 
des alten Gemäuers in Hatträume 
umgewandelt, sodaß schließlich 

220 Gefangene Aufnahme finden 
konnten. Erst als (1891-189:3) de!' 
Zellenbau mit 41.:1 Einzelzellen erstellt 
wurde, bekam das ganze Anwesen 
mehr den Charakter einer Strafan
stalt. Aus Zweckml:1ßigkeitsgründen 
trennte man damals einen Teil der 
gotischen Kirche und zog in Höhe 
der Empore einen Boden ein, sodaß 
ein schöner Vortragssaal entstand. 
Der Raum darunter findet bis heute 
seine Verwendung als Turnhalle. 

Schon in jener Zeit wurde auf 
eine nützliche Beschäftigung der 
Gefangenen großer Wert gelegt. 
Die Frauen saßen am Spinnrad oder 
nähten feine Handarbeiten. Viele 
mußten Holz schneiden für "Schwe
felhölzer". Die Arbeitszeit war un
yergleichlich höher als heute. Som
mers begann das Tagewerk um 
5 Uhr und ging bis abends 8 Uhr. 
Im Winter fing man eine Stunde 
später an. dafür wurde aber bis 
9 Uhr gearbeitet. 

Trotzdem sagt der Chronist übel' 
die Humanität: "Die Gotteszeller 
Strafanstalt stand in Bezug auf 
menschliche Behandlung der Gefan
genen in keiner Weise hinter den 
als Musteranstalten der damaligen 
Zeit geltenden Zuchthäusern bzw. 
Gefängnissen der Vereinigten Staa
ten und Englands zurück". Ein netter 
Erziehungsgedanke ist in der Chro
nik vermerkt: "Die meisten Gefan
genen durften sich im Hoh'sum ein 
kleines Gärtlein anlegen für Blumen, 
Salat, Rettiche oder Zwiebeln. Bei 
schlechtem Benehmen wurde die 
Entziehung des Gärtleins als Strafe 
verwendet." 



Alle Zöglinge unter 25 Jahren 
gingen zur Schule. Unter Anleitung 
des Hausgeistlichen übten sie sich 
im Lesen, Schreiben, Rechnen und 
Singen. Als Lesestoff waren Bibeln, 
Gesang- lmd Gebetbücher zur freien 
Benutzung aurgelegt. 

Die Verpflegung wurde schon da
mals gelobt. Dreimal in der Woche 
gab es schwäbische Mehlspatzen. 
Dann 'wmden viel Suppen und Hül
senfrüchte gekocht mit wenig Fleisch. 
Die Mengen waren mit '11. Liter und 
1 Liter pro Mahlzeit festgesetzt. Pro 
Tag gab es 750 gr. Brot. Schwächere 
Leute erhielten tägHch etwas Wein. 
Infolge der menschlichen Behandlung 
und ausreichenden VerprJegung sei 
die Zabl der Kranken und der To
desfälle verhältnismäßig gering ge
wesen, sodaß auch hier die Straf
anstalt Gotteszell hinter' den besten 
tUlderen Anstalten des Auslandes in 
keiner Weise zurückstand. 

Das im Jahre 1809 handschriftlich 
angelegte ,,1'odten-Registel'" ist heute 
noch vorhanden und durchlaufend 
bis zur Gegenwart geführt worden. 
Es enthält auf dem letzten Blatt eine 
Statistik bis zum Jahre 1824. Dar
nach sind durchschnittlich 6 Gefan
gene im Jahr gestorben. Spätere 
Jahre zeigen höhere Ziffern. Die 
hauptsächlichste Krankheit war Lun
gen-Tb. Viele Jahre sind ganz ohne 
Sterbefälle verzeichnet. Die laurende 
ZifJer seit anno 1809 zeigt die Zahl 
797. Seit Kriegsende (1945) bis heute 
ist ein e Gefangene in der Anstalt 
gestorben. 

Das noch vorhandene ebenfalls 
laufende Geburtsregister der "Kö
niglichen Strafanstalt" wird seit 1878 
geführt. Danach haben insgesamt 
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608 Kinder in Gotteszell das Licht 
der Welt erblickt. Seit dem Jahre 
1946 sind 43 Kinder geborent davon 
allein im ersten Jahr vierzehn. 

Als 1922 das Landgericht Hechin
gen dem Oberlandesgerichts bezirk 
Stuttgart angegliedert wurde, kamen 
auch die verurteilten Frauen aus dem 
preußischen Hohenzollern in die 
Landesstrafanstalt Gotteszell. 

Der nächste Zeitabschnitt veriegte 
die Zuständigkeit der einzelnen An
stalten über dIe bishel'igen Länder
grenzen hinaus. Die weiblichen 
Zuchthausgefangenen und Siche
rungsvel'wabrten kamen 19H6 mit 
den Arbeitsbäuslern nach Bayern 
in die Frauenstraf- und Verwahran
anstalt Aichach. Ein Jahr später 
folgte die Jugendabteilung. Doch 
Gotteszell füllte sich rasch wieder, 
als der Zuständigkeitsbereich für 
Gefängnisstrafen auf den Oberlan
desgerichtsbezi.l'k Karlsruhe ausge
dehnt wurde. 

Arbei.tsmäßig ist die Anstalt bis 
heute der alten Tradition treu ge
blieben.ln der Aussteuernäherei sind 
die Frauen und Mädchen immer 
noch mit der Anfertigung feiner 
Handarbeiten beschäftigt. Wie ihre 
Vorgängerinnen vor hundert Jahren 
und einst die Nonnen des alten 
Klosters, lernen auch sie mit der 
Nadel umzugehen. Die Leistungen 
befriedigen sehr und es ist keine 
Seltenheit, daß einzelne Familien 
schon seit Generationen ihre Aus
steuerwäsche in Gotteszell arbeiten 
lassen. Der Strickereibetrieb hat 
sich sehr entwickelt durcb die An
fertigung von Stricksacben aller Art. 
Seine Wirtschaftlichkeit zeigt sieb 
besonders durch die Handstrickma-



schinen. Bis vor kurzem liefen auch 
noch fleißige Spinnrädchen. 

Der zur Zeit größte Betrieb einer 
Lohn wäscherei ist gut eingerichtet. 
Es sind fünf Waschmaschinen und 
zwei Trockenschleudern vorhanden. 
Mit einem schönen Trockenplatz im 
Freien und einer neu~n Trockenan
lage ist der Betrieb gut versorgt. 
Das Wäschereigebäude wurde 1903 
erstellt und 1930 erweitert. Die 
Bügelei ist gegenüber unterge
bracht in einem großen Saal in dem 
ältesten Gebäudeteil des ehemaligen 
Klosters. Es ist ein heller, luftiger 
{{aum, dessen Einrichtung (große 
Heißmangel) den Anforderungen 
durchaus gerecht wird. 

Die Lohnwäscherei ist rentabel. 
Der LKW. fährt regelmäßig nach 
Stuttgart, um Kundenwäsche zu 
holen. Es handelt sich auch am Platz 
meist um Privatkunden, die schon 
jahrelang, teilweise jahrzehntelang, 
hier waschen lassen. 

Die gut eingerichtete Bäckerei ar
beitet nur für den eigenen Anstalts
betrieb. 

Bei der sogenannten Landwirt
schaft handelt es sich um eine große 
Gärtnerei, mit deren Ertrag der 
eigene Bedarf an Gartenerzeugnis
sen gedeckt wird. 

Bis jetzt ist es möglich gewesen, 
alle Gefangenen mit ausgesprochen 
weiblichen Arbeiten zu beschäftigen. 
Wenn auch z. B. die Näharbeiten 
gelclJich nicht viel einbringen, so 
wurde auf sie aus erzieherischen 
Gründen immer besonderer Wert 
gelegt. 

Auch in der Hauswirtschaft finden 
viele Gefangene geeignete Verwen
dung. Die schöne, saubere Küche 
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ist ganz gekachelt. Sie wurde im 
Jahre 1927 neu angebaut an die sei
nerzeit mit dem Zellenbau erstellte 
Bäckerei und hat u. a. 3 Dampfkessel 
Ilnd 2 Herde. 

Für die Effekten der Gefangenen 
sind erst in diesem Jahr neue Räu
me geschaffen wOl'den in einem Teil 
des ehemaligen Krellzganges. Eine 
gute Aufteilung und praktische 
Wandschränke helfen die Arbeit er
leichtern. In der Flickstube werden 
meist ältere, nahezu arbeitsunfähige 
Leute beschäftigt. 

Für die gesundheitliche Versor
gung kommt dreimal wöchentlich 
eine Vertragsärztin in die Anstalt. 
Die Krankenabteilung kann unge
fähr 32 Gefangene aufnehmen. Es 
sind meist Räume mit mehreren 
Betten. ln dem zabnärztlichen Sprech
zimmer werden die Zahnkranken 
einmal in der Woche von einer 
Zahnärztin behandelt. 

Die beiden Geistlichen sind im 
Nebenamt beschäftigt. Neben ihrer 
Tätigkeit aIsSeelsorger bearbeiten sie 
auch die FÜl'sorgeangelegenheiten. 

Die Schulung der Gerangenen liegt 
in den Händen von zwei hauptamt
lichen Lehrerinnen. Eine davon gibt 
den Elementarunterricht, einige I'rei
willige Fächel' und Sport. Daneben 
hat sie noch die Bücherei (ca. 1500 
Bände) zu vel·sorgen. Die andere 
Lehrerin hat die vielseitige Freizeit
gestaltung. 

In diesen Tagen wird unweit der 
Anstalt das groBe Freibad "Schieß
taIsee" eröffnet. Schon vor vielen 
Jahren spukte in den maßgebenden 
Köpfen die Idee, daß das alte Got
teszell eio anziehendes Strandbotel 
dazu abgeben könnte. Die Plüno 



waren schon fertiggestellt. Ein Veto 
der Justiz und ein großes Loch in 
dem städtischen Geldsäckel brach
ten den Wunsch in dem seichten 
Gewässer zum Sinken. Sollte der 

Gedanke wieder auftauchen, so 
müßten die Stadtväter erneut die Er
fahrung machen, daß mit den Gottes
zellerinnen auch heute noch "nicht 
gut Kirschen essen" ist. 

ldz tue das Beste, so gut idz kann, das Allerbeste. 

Idz bin entschlossen, bis zu meinem Ende in diesem Sinne 

weiter zu handel~ Wenn sic/z am Ende zeigt, daß ich 

verkehrt gehandelt habe, dann können zehn Engel 

schwören, daß ich Recht hatte, und es würde nichts 

daran ändern. Wenn sidz am Ende zeigt, daß ich richtig 

gehandelt habe, dann wird all das, was jetzt gegen 

midz gesagt wird, bedeutungslos werden. 

Abraham Linealn 

Wie einer sidl verhält, wenn vor seinen Augen ein anderer i" Gefahr 

oder audl nur in Verlegenheit gerät, das erweist mir seinen Rang, 

nidlt wie er über dieses und jenes urteilt; denn jenes Verhallen 

komlllt aus seinelll eigensten Wesen, die Meinung aber oft 

aus fremden Köpfen. 

Hans Carosla 
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Auch eine Erziehung im weiblichen Strafvollzug 
von Anstaltslellerill Mal1a Nagel 

bel der FrauenstraransU111 Golte5zell 

WU' sollen und woll enversuchen, 
aU die Menschen, die bei uns sind, 
'zu bessern und zu erziehen. Wenn 
man dabei unsere Frauen und Mäd
chen betrachtet, so ist sehr ort fest
zustellen, daß ihnen das eigentlich 
Frauliche, das Mütterliche fehlt oder 
daß es mindestens verschüttet ist. 
Sie sind von ihrer natürl ichen Fl'auen
rolle Im Leben abgekommen. Ohne 
Erkenntnis, mit schwachem Willen 
in viel zu gefäbrlichel' Umgebung, 
ließen sie sich hemmungslos vom 
Strom des Lebens treiben, bis sie 
bei uns strandeten. 

Viele lernen schon nach den er'sten 
Erziehungsversucben einseben. Sie 
haben Angst. die Menschen draußen 
zu vCI'!ieren, denen sie wert sein 
möchten. von denen sie spüren, daß 
sie es wirklich gut mit ihnen ge
meint hatten. Wie kann man die 
dur'ch die Bestrafung zerrissenen 
Bande mit " Daheim" wieder neu 
anknüpfen? Briefe mit Worten der 
Reue und den besten Versicherungen 
zum Guten werden dort nicht mehr 
geglaubt oder ganz abgelehnt. Die 
Möglichkeit für einen Tatbeweis ist 
vom Gefängnis aus sehr gering. 
Bis zur Zeit nach der Entlassung 
kann der Riß zu groß geworden sein. 

In Gotteszell hat sicb scbon seit 
geraumer Zeit ein Weg gefunden, 
der sich bewäbrt hat. Die Gefange
nen dÜl1en sich gleich nach dem 
Eintritt in die Anstalt Handarbeits
material schicken lassen oder vom 
eigenen Geld kaufen, sofern das 
Reisegeld gesichert ist. Es gibt hiet· 
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Gelegenhelt genug, die verschiede
nen Fertigungsarten für Handar
beiten zu erlernen, sei es in einem 
der Näh- oder Strickbetriebe, in dem 
die BetreUende beschäftigt ist, in 
der Abendfreizeit oder durch gegen
seitige Anleitung. Es werden Strümp
fe, Pullover und Kleider gestrickt, 
Kindel'sachen angefertigt, Taschen 
genäht, Spielzeug gebastelt und 
vieles andere mehl'. Teilweise können 
auch Stücke aus den eigenen Sachen 
umgearbeitet 1md wieder brauchbar 
gemacht werden. So entstehen nütz
liche Dinge für die Kinder, den 
Mann, die Eltern usw. Die Freude 
ist hier und draußen groß, wenn 
zum Geburtstag eines Angehörigen 
oder auf einen Festtag ein Paket 
der Gefangenen an die ihr Nahe
stehenden zur Post gebracbt wird. 
Man sieht hier an den strahlenden 
Augen, daß sie das Glück empfinden. 
gerne undtreiwillig etwas für an
derezutun. Der Versuch ist gelungen, 
das eigene Ich aus der ersten Reihe 
zu dl'äugen. Ebenso wertvoll ist, 
daß die Angehörigen wieder Ver
trauen haben, daß sich dann ein 
gedeihlicher Briefwechsel entwlckeit 
und auch für die Zeit nacb der 
Entlassung gesorgt wird. 

Für die daheim ist es oft eine 
wirkliche Hilfe, wenn ein Paket mit 
neuen Sachen kommt, weil in vielen 
Fällen die Ft'au und Mutter dem 
Hauswesen sebr abgeht in der Zeit 
der Strafverbüßung. 

Wer kein "zu Hause" hat, kann 
selbstverständlich 1 Ü r si c h seI b s t 



arbeiten und so die eigene Habe 
ergänzen und bereichern. 

Die Nützlichkeit des Gedankens 
,vird von den Gefangenen gut er
kannt und das Freudemachen macht 
so viel Spaß, daß nicht nur vom 
eigenen Geld eingekauft wird, son
dern daß sehr viel auf den Stadt
einkauf aus der Arbeitsbelohnung 
verzichtet wird, um Handarbeits
material zu kaufen. 

Ein weiterer Vorteil Innerhalb der 
Anstalt ist, daß alle Gefangenen 
eine frauliche Arbeit erlernen. Die 
Schaffensfreude ist natürlich beson
ders groß, wenn es gilt, für sich 

selbst etwas zu arbeiten, was man 
nachher eigen hat. 

Wer zu Beginn des Stralvollzugs 
noch kein Geld hat, kann von dem 
Fürsorgevel'ein Material haben und 
verarbeiten. Der Verein gibt dann 
die von den Gefangenen umsonst 
verfertigten Stücke an Bedürftige ab. 
Ebenso bekommen diejenigen, die 
lange genug da sind und nicht über 
eine ausreichende Kleidung verfügen, 
das Material, um sich etwas Ordent
liches anzufertigen. 

Die Verwirklichung dieser Gedan
ken brachte der Anstalt zweifellos 
Erfolge im Erziehungsstrafvollzug. 

Es ist ganz natürlich, daß wir gegen neue Ansicht, über 

deren Gegenstand wir irgendeill Urteil uns schon fest

gestellt haben, uns abwehrend und verneinend verhalten. 

Denn sie dringt feindlich ill das vorläufig abgesdliossene 

System unserer Dberzeugungen, ersdliittert die dadurch 

erlallgte Beruhigung, mutet uns neue Bemühungen 'Zu 

und erklärt alte für verloren. Demgemäß ist eine uns 

von lrrtiimern zurückbringende Wahrheit einer Arznei 

zu vergleichen, sowohl durch ihren bitteren und wider

liJull Gesdlmack, als auch dadurdl, daß sie nicht im 

Augenblitf des Einnehmens, sondern erst nach einiger 

Zeit ihre Wirkung äußert. Schope"hauer 
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· Uber die Täligkeit des Psychologen im Sirafvollzug, 
insbesondere im Jugendslrafvollzug 

von Dr. Günther Sallinger, PsYllhologe beIm Stralvollzugsnmt Berlin 

1. 
Der Zweck des Strafvollzuges ist 

nach der heute allgemein vertretenen 
Ansicht die Resozialisierung des 
Gefangenen, daneben auch die Ver
wahrung, d. h. der Schutz der Ge
sellschaft vor dem gefährlichen oder 
unerziehbaren Rechtsbrecher. Wenn 
man sich auch darüber im klaren 
ist, daß diese Resozialisierung nur 
bei einer beschränkten Zahl von 
Gefangenen durchführbar ist, be
müht man sich doch, möglichst vie
len von ihnen die äußeren und 
inneren Voraussetzungen zu einer 
späteren geordneten Lebensführung 
zu verschaffen. Dabei können wir 
von der Erkenntnis ausgehen, daß 
Menschen im Gefängnis -dieselbe 
Mannigfaltigkeit von Verhaltens
weisen und Reaktionen aut Wider
stände und Scbwierigkeiten auf
weisen, wie sie den in Freiheit 
lebenden Menschen ei~en ist, d. h. 
daß der individuelle Charakter in 
der Haft nicht verlorengeht, wenn 
er auch äußerlich sich mitunter er
heblich verändert zu haben scheint. 
Dies bedeutet aber, daß auch die 
erzieherisch wirksamen Faktoren 
bei den einzelnen Personen recht 
verschieden sein können ; denn echte 
Erziehung ist immer nur durch 
sorgfältige Anpassung deI' Methoden 
an die individuelle Persönlichkeit 
des Zöglings möglich, niemals durch 
Anwendung von U nivel'sal mitteln. 
Der Psychologe kann im Strafvollzug 
Hinweise aur solche für die einzelne 
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Persönlichkeit zweckmäßigen Me
thoden geben, wozu er diese Per
sönlichkeit natürlich genau kennen 
lernen muß. Er kann VOl' allem auch 
über die Erziehllngsfühigkeit bezw. 
-unfähigkeit des Gefangenen etwas 
aussagen und so u. U. sinnlose Auf
wendungen von Mitteln und Per
sonen verhindern. ti ber diese Tätig
keit des Psychologen sollen im 
folgenden einige grundsätzliche Aus
führungen gemacht werden; die 
speziellen Probleme werden lipätel' 
einmal behandelt werden. 

2. 

Die Arbeit des Psychologen unter
scheidet sich von der des At·7.tes 
prinzipiell dadurch, daß der Arzt in 
erster Linie für die Gegenwart ar
beitet und dabei erprobte und in 
ihrer Wirkung bekannte Methoden 
benutzt. Der Psychologe muß sich 
jedoch heute noch diese Methoden 
erst schaffen. Seine Arbeit dient 
weniger dazu, den Gefangenen gut 
über den Strafvollzug hinwegzu
bringen, als den Strafvollzug Wür 
seine Zukunft möglichst fruchtbar 
zu machen. 

tlber die Wirkung von Freiheits
strafen auf die einzelne Persönlich
keit wissen wir sebl' wenig. Dem 
Strafvollzug liegt eine in der St1'af
l'E!chtstheorie aurgesteUte Konzeption 
zugrunde, nämlich: Er hat die Auf
gabe der Verwahrung, der Ab
schreckung (General- und Spezial
prävention) und der r.'rziehung 1. e. S. 



Diese Vorstellungen über die Mög
lichkeiten des Str'afvoUzuges be
ruhen auf einer Unterstellung, die 
an einer Summe von im Laufe der 
Zeit gesammelten Einzelerfahrungen 
orientiert und nur in sehr beschränk
tem Ausmaß exakt empirisch be
gl'ündet ist. 

Hierzu ist fo]gende erkenntnistheo
retische Vber]egung notwendig: Die 
Richtigkeit oder besser Zweckmä
ßigkeit einer Theorie kann nur 
durch ihre Bewährung in der WU'k
lichkeit kontrolliert werden. 1m vor
liegenden Falle heißt das: Es ist die 
Verifizierung der' Strarvollzugstheo
rie grundsiitzlich nm' durch eine 
hinlängliehe Erfolgskontrolle na c h 
der En tlassung aus dem Straf
vollzug möglich, nicht aber durch 
fragwürdige Anhaltspunkte., wie Bes
serung des Verhaltens, Reue, gute 
Führung, gute Vorsätze usw., die 
während der Strafverbüßung sich 
ergeben baben. 

Nun weiß natürlich jeder Gefäng
nisbeamte, daß diese Verhaltens
weisen keine Gewühl' für spätere 
soziale Einordnung bieten. Die Frage 
ist also, wie weit aus ihnen wenig
stens Anhaltspunkte für das zukünf
tige Vel'halten gewonnen werden 

I können bezw. - allgemeiner aus
gedrückt - wie weit die in der 
Strafvollzugstheorie gemachten An
nahmen überhaupt zutreffen und 
wie mlln die im Strafvollzug tat
sächlich wirksamen Abschreckungs
bezw. Erziehungsfaktoren ausfindig 
machen kann. 

Praktisch ist das Problem auf 
folgende Art angeh bar: 

a} Erforderlich ist auslesefreies 
Material. Jede Untersuchung be-
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wußt oder unbewuBt aus g e w ä h 1 te r 
Personen oder Personengruppen 
stellt eine l,lDgewollte VOrwegnahme 
des Resultats dar. Es werden dann 
z. B. je nach der Einstellung und 
dem psychologisch -pädagogischen 
Blick des Untersuchers bestimmte 
"erziehbare" oder "nichterziehbare" 
oder andere Typen unbeabsichtigt 
herausgefischt. Die so beliebte Be
rufung auf "Erfahrungen", die man 
gesammelt hat, ist prinzipiell unzu
länglich, da das Zustandekom
me n eines Ergebnisses oder Erfolges 
aus ihm selbst nicht ersichtlich ist: 
Aus dem Erfo Ig kann - und das 
gilt ganz besonders für Psychologie 
und Pädagogik - nicht auf die 
Richtigkeit der Met ho d e bezw. der 
zugrundegelegten T h e 0 r i e ge
schlossen werden. Ein simples Bei
spiel: Der Wunderdoktor Gröning 
hatte zweifellos Erfolge, als er seine 
Patienten mit"besprochenen", "strah
lenkräftigen" Stanniolkugein behan
delte. Es ist offensichtlich, daß der 
Schluß von den edolgreich behan
delten Patienten auf die Richtigkeit 
seiner Annahme, die Stanniol kugeln 
enthielten besonders wirksame Aus
strahlungen oder etwas ähnllcMs, 
unsinnig ist. Trotzdem kann die 
Richtigkeit eben dieser Hypothese, 
auch auf Grund von vielen Einzel
el'Jahrungen, nicht widerlegt werden; 
es bedürfte dazu einer Untersuchung 
nicht nur an bestimmten, günstig 
verlaufenen Fällen, sondern an 
auslesefreiem Material; im 
vorliegenden Fall darüber hinaus 
unter Bildung von Ve>rgleichsreihen 
von Personen, die nie h t mit Stan
niolkugeln behandelt worden sind. 
Unter diesen Voraussetzungen würde 



sich die Absurdheit der (hier einmal 
unterstellten)GröningschenAlUlahme 
sofort beweisen lassen. Allgemein 
gesagt: Bei einer Einzelerlahrung 
ist die Art des Zustandekom
mens des Erfolges nur mit einer 
bestimmten Wahrscheinlichkeit ver
mutbar, aber nicht beweisbar. 

b) Bei der gegenwärtigen Mannig
faltigkeit psychologischer und päda
gogischer Theorien auf der ganzen 
Welt gibt es dementsprechend nur 
einen Weg, um etwas Beweiskräf
tiges aussagen zu können: Es muß 
aus der Kenntnis des jeweiligen 
Persönlichkeitsaufbaues heraus eine 
Prognose zukünftigen Verhaltens 
gestellt werden. Bei ihrer Nachprü
fung zeigt sich dann, wie weit Per
sönlichkeit und Strafvollzugsmethode 
'unter richtigem, d. h. zweckentspre
chendem Aspekt gesehen worden 
sind. Die Prognose wird natürlich 
unter der Annahme, daß die Um
weltbedingungen etwa gleich blei
ben werden, gestellt. Völlig unüber
sehbare Ereignisse (Krieg, schwer
wiegende SCbicksalsschläge, soziale 
Umstrukturlerungen) können u. U. 
bei jeder Person charakterliche Um
gestaltungen zur Folge haben. 

c) Die Kontrolle der Prognose er
folgt längere Zeit nach der Entlas
sung unter Betrachtung und Ver
gleich der individuellen Cltarakter
struktur und der jeweils angewand
ten Strafvollzugsmethode, selbstver
ständlich an unausgelesenem Mate
rIal, d. h. beispielsweise an sä m t
lichen Personen, die in einem be
stimmten Zeitabschnitt sich im Straf
vollzug befanden. Daraus erst lassen 
sich verbindliche Schlüsse auf die 
zweckmäßige bezw. unzweckmäßige 

Zuordnung von Persönlichkeitszügen 
und Verfahrensweisen im Strafvoll
zug ziehen. 

Die!;! wäre etwa der allgemeine 
erkenntnistheoretische Ansatzpunkt 
tür eine Klärung der Wirkungen 
des Strafvollzugs, der bisher nur 
in wenigen Einzelbearbeitungen mit 
meist recht spezieller Fragestellung 
berücksichtigt worden ist (vgl. Exner, 
Mezger u. a.). 

3; 

Welches können nun die Wirkun
gen des Strafvollzuges unter der 
Voraussetzung der oben angeführ
ten Strafrechtstheorie sein und was 
18:ßt sich vom psychologischen Stand
punkt aus ganz allgemein über sie 
sagen? 
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a) Der Begriff "Verwahrung" 
ist nicht weiter zu diskutieren, da 
unter der Voraussetzung einer rich
tigen psychologischen bezw. psy
chiatrischen Diagnose kein nach
haitiger Erfolg vom GeJängnisaufent
halt erwartet wird. 

b) Eine ;\bschreckungswir
ku ng wird angeblich in .erster Linie 
auf dem Wege der Spezialpräven
tipn erreicht. Die dabei in der 
Strafrechtslehre unterstellte psycho
logische Theorie ist jedoch ebenso 
naiv wie veraltet. Die abschreckende 
Wirkung einer Strafe erscheint uns 
heute höchst fragwürdig wegen der 
tendenziösen Einordnung von Miß
erfolgen, insbesondere bei Verwahr
losten. Diese Menschen erleben ia 
gerade die Strafe als Bestätigung 
einer systematischen Benachteili
gung, die sie vön der Gesellschaft 
bezw. vom "Schicksal" erfahren ha
ben, und die durch den wohlwollen-



den, herablassenden Ton, in dem 
ihnen Vergünstigungen oder Hilfen 
gewahrt werden, noch verstärkt 
wird. Immerhin wirkt die Strafe im 
Sinne der Abschl'eckung vel'mutHeb 
nicht selten als hemmendes Motiv, 
insbesondere bei Erwachsenen, aber 
auch da 'nm' bei ganz bestimmten, 
ort intelligenten Persönlichkeiten. 
Empirische Untet'suchungen über die 
abschreckende Wirkung der Strafe, 
die den oben angegebenen Bedin
gungen standhalten, fehlen. Sie sind 
allch ('echt scbwer dUl'chzufüht'en, 
weil es kaum möglich sein dürrte, 
genau festzustellen, ob die Unter
lassung von Straftaten auf dasspe
zielte Haft- und Straferlebnis zu
rückgefilhrt werden kann. 

c) Der Begriff der Erziehung ist 
ebenso problematisch. Seine Ver
wendung im sogenannten Erzie
hungsstrafvoltzug bedeutet eine psy
chologisch wie pädagogisch höchst 
bedenkliche Verwässerung lind Aus
weitung seines eigentlichen Sinnes. 
Wie weit und bei welchen Persön
lichkeitsstrukturen echte Erziehung 
im Gefängnis überbaupt möglich 
ist, müßte erst unterslIcbt und er
wiesen werden. Bisher bestehen in 
diesel' Hinsicht nur Vermutungen. 
Es soll dabei nicbt verkannt wer
den, daß der gebräuchliche Erzte
hungsbegriU als optimistischer An
satz zur Vervollkommnung derStl'af
vollzugsmethoden aus didaktischen 
Gründen hoch eingeschätzt werden 
muß. (Trotz allen guten WiUens, Er
ziehungsarbeit im echten Sinne des 
Wortes zu leisten, würde es mir bei 
nücbterner Betrachtung aber docb 
aufrichtig erscheinen, zuzugeben, daß 
die Strafverhängung de facto beute 
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noch ziemHch weitgellend auf dem 
Sühneprinzip basiert.) 

Erziehung bezw. Erziehbarkeit 
setzt u. a., ganz kUl'Z angedeutet, 
voraus: 
1. Vorhandensein oder Entstehung 

von Bindungen an Personen, Ar
beit (Berur) oder überpersönliche 
Werte (Religion, Weltanschauung, 
Politik, Kunst usw.). In der Haft 
erworbene Bindungen diesel' Art 
pflegen in der Mehrzahl der Fälle 
nach der Entlassung aufgegeben 
zu werden, weH sie keinen psy
chologischen Realitätswert be
saßen, sondern nur das Ergebnis 
der gegenwärtigen sozialen Situ
ation des Gefangenen waren. 
Ecbte Bindung an Arbeit ist er
reicht, wenn - psychologisch ge
seben - Erfolgs- und Mißerfolgs
erlebnisse auftreten, die allmäh
lich auch auf die Zukunft bezogen 
etw.a in einen Lebensplan einge
glIedert werden. Deshalb ist zwi
schen .. At'beit" und "Beschäfti
gung" psychologisch ein sehr be
deutsamer Unterschied zu machen. 
"Gewöhnung an Arbeit" ist, ein 
psychologisch komplexer Tatbe
stand, dessen erzieheriscbe Wh'
kung weitgehend von der indi
viduellen Persönlicbkeitsstruktur 
abhängig ist. Er gehört also zum 
Begriff EJ'Zlehung im weiteren, 
uneigentlichen Sinne. 

2. Erziehung bedarf in ganz bestimm
ten Zeitpunkten und Stadien der 
freien Entscheidung bezw. Zu
stimmung des zu EI'ziehenden 
und damit der Ubernahme von 
Verantwortung. Wie weit dies in 
einer gefängnisähnlichen Situa
tion (auch in Außenstellen) über-



haupt möglich ist, muß einer ge
sonderten Betrachtung vorbehal
ten bleiben. Dabei wird aucb die 
Frage der "Bewährung" als Vor
stufe zur Entlassung zu erörtern 
sein. 

Diese tfberlegungen gelten in erster 
Linie für Jugendliche bezw. Minder
jährige. Bei Erwachsenen (= psy
chisch ausgereiften Personen) liegen 
die Probleme in vieler Hinsicht ein
facher. 

Es ist nochmals daran zu erinnern, 
daß es im Prinzip nicht möglich ist, 
aus der "Besserung" eines Ge·fan
genen Im oder nach dem Sh'afvollZl1g 
im Einzelfalle einen verbindlichen 
Schluß auf die Richtigkeit oder 
"Bewährung" der angewandten Me
thode zu ziehen, weil alle diese Me
thoden psychologisch komplex sind 
und vom Untersucher fast immer 
nur unter einem bestimmten, durch 
seine Meinung (=Theorie) hervor
gehobenen Aspekt gesehen werden. 

,t. 

Ein besonders wicbtiges Kapitel 
sind die Reaktionen der individu
ellen Persönlichkeit auf den Sh'ar
vollzu g (Gefängnissituation). Es 
handelt sich - schlagwortartig an
gedeutet - 1. um da!; Auftreten von 
U b ers ä t tigungs er sch ein ungen, 
die nicht selten Vberbetonungvon 
bestimmten, normalerweise schon 
immer vorhandenen Persönlichkeits
zügen zur Folge haben und 2. um 
die typische Gefangenenhaltung 
mit den bekannten Symptomen, wie 
Unterwürfigkeit, Anpassung, gele
gentliCh hinterhältige Renitenz usw. 
Gerade bei Haltlosen ist dies - wie 
bekannt - ein wichtiges Problem, 

16 

weil sie sich in der Haft vorzüglich 
führen und trotzdem eine scblechte 
Prognose haben. Beide Momente 
werden im aUgemeinen von seiten 
des Strafvollzugspersonals wie auch 
von den Gerichten aus Mangel an 
besseren Handbaben zur Beurteilung 
der PersönJicbkeit überbewertet. 
tIber sie wird ebenfalls später zu 
sprechen sein. 

5. 

Aus diesen Ausführungen ergeben 
sich folgende Aufgaben für den 
Psychologen: 

aJ Beratung in individuellen Fällen, 
soweit dies möglich ist, d. b. soweit 
ihm heute !ichon die Mittel zur Ver
fügung stehen und el' die Situation 
übersehen kann. 

b) Generelle Klärung der Wirkun
gen des Strarvollzuges. Diese mehr 
wissenschaftliche Aufgabe ist in 
ßerlin mit vorerst noch bescheidenen 
Mitteln in Angl·m genommen wOI'den. 

c) Dal'aus ergeben sieb begründete 
Vorschläge für Veränderungen in 
den Vollzugsmethoden. 

lch bin mir über die vielleicht 
etwas übertriebene Skepsis, die 
in diesen Ausführungen zum Aus
druck kommt, im klaren. Angesichts 
der großen Milhe und Anstrengungen, 
die von Beamten, Geistlichen, Für
sorgern, Lehrern usw. gemacht wer
den, hielt ich es jedoch für ange
bracht, zunächst einmal auf die aus 
der Stralvollzugstheorie sich erge
bendenSchwiel'igkeiten hinzuweisen, 
um damit den vom wjssenschaftli
lichen Standpunkt aus ganz vor
wiegend programmatischen Charak
ter der Begriffe und Theorien, mit 
denen im Strafvollzug umgegangen 



wird, zu zeigen. Andel'erseits halte 
ich es heute schon für möglicb -
wenn ich es auch noch nicht be
weisen kann - dUl'ch eine psycho
logische Beurteilung zu Beginn des 
Strafvollzuges (vor allem bei Jugend
lichen), die geringen zur Verfügung 
stehenden Mittel, \'oie etwa qualifi-

zierte Arbeit, Lehrstellen, Fürsorge, 
Bewährungsfrist usw. einzusetzen, 
daß sie zumindest nicht dUl'ch letzt
lich unergiebiges Probieren und 
Sichbemühen an ungeeignete Perso
nen verschwendet werden, sondern 
den wirklich Erziehbaren zugute 
kommen. 

Kino im Gefängnis 
von 

Dr, Haubold. HauplscbrlrUelter l. R. 

Heldelberg 
Der Oberverwalter des Heidelber

ger Gefängnisses wohnt in der Straf
anstalt selbst, dicbt unterhalb der 
weltberühmten Schloßruine. Vor Mo
naten regte er beim Amerika-Haus 
an, die Tonfilm -Programme, die 
wöchentlich zahlreichen Stammgä
sten des Hauses ein kostenloses 
Vergnügen bereiten, auch "seinen 
Leuten" zu zeigen. Toni Mayel', d~r 
frühere Volksschullehrer und jetzige 
Leiter der Bookmobile - Abteilung, 
ließ Rich das nicht zweimal sagen. 
EI' gibt regelmäßig im Gefängnis 
vor männlichen wie weiblichen 
Häftlingen und ihren Wärtern Film
Gastspiele. Diese Reform des Straf
VOllzugs entführt die Gefangenen 

aus finsteren Mauern in die Weite 
der Großen Seen, zum New Yorkel' 
Welthafen, in die Tropfstein-Höhlen 
von Neu-Mexiko, in die Romantik 
amerikanischer Wildparks und ins 
Tennesseetal mit seinen wirtschaft
lichen Wunderwerken, Gleichzeitig 
leiht das Amel'ika- Haus Zeitschriften 
und Bücher aus. Kein Wunder, die 
Häftlinge nehmen den Blick in die 
Welt dankbar auf. Im Jugendsmt 
Sinsheim hat das Amel'ika-Haus 
das gleiche Programm wie im Hei
delbel'ger Gefängnis, das Unters!l
chungshäftlinge und Gefangene mit 
Strafhaft bis zu vier Monaten behel'
bergt.DasAmerika-HausMannheim 
betreut die Insassen des Mannbeimel' 
Gefängnisses in ähnlicher Weise. 

Wer seill Vermögell il/l Kopf trägt. kallll es lIidrt 1/1('/" verlierell. 
- Belljamill Frallk/ill -
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In den Klosterruinen hausten die Wölfe 
Nieder.chÖnenfeld - ein.t größte. und reichlle. Frauenklolter Bayern. 

von WerklUhrer EmU Lang. Buchbindermelster im ,Jugendgeriingn!s NJederscl,6nenreld 

Graf Berohthold 111, von Graisbach 
und LechsgemÜDd batte der Sage 
nach auf einem Kreuzzuge Adelheid, 
die Tochter des Königs von Cypern. 
entführt und zu seiner Gemahlin ge
macht. Zur Buße dafür wurde ihm 
der Bau eines Gotteshauses aufer
legt, er wußte aber nicht, wo und 
wie. Als er nun eines Tages auf der 
Jagd sein Barett verlor und sich, 
des langen Suchens müde, unter 
einer Linde schlafen legte, erschien 
ibm die ffimmelskönigin. Sie be
deutete ihm, dort, wo er sein Käpp
lein wiederfinde, ein Jungfrauenklo
ster zu errichten, darin sie und ihr 
Sohn täglich 'gelobt würden. Nach 
seinem Erwachen fand der Graf sein 
Barett wieder und errichtet<! alsbald 
an dieser Stelle ein Kloster, dem man 
seiner anmutigen Lage wegen den 
Namen "Scbönenfeld" gab. 

Als GrÜDdungsjahr darf 1241 ange
nommen werden, wie ein Brief be
weist, in welchem Bischof Siboto von 
Augsbul'g im selben Jahr dem Kloster 
die Stiftung und Rechte bestätigt und 
die Klosterfrauen der Regel des bl. 
Benedikt und dem Orden von Zisterz 
unterstellt. Die Frauen waren vom 
Stifter des Klosters, dem Grafen 
Berchhtold, aus der St. Georgenka
pelle in Burgheim nach Niederschö
nenfeld berufen worden und gehörten 
bis dahin wahrscheinlich zu den Be
guinen, jenen in der damaligen Zeit 
häufigen Vereinen weltentsagender 
Frauen ohne bestimmte Ordensregel. 

Bereits zur Zeit der Kiostergrün
dung wurde der Klosterbesitz von 
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Berchthold durch weitere Stiftungen 
erweitert, 80 Z. B. Gütern in Marx
helm, Mittelstetten, Daiting, Kunding 
und anderen Orten. Papst Innozenz 
IV. bestätigte 1254 die Stiftung und 
nahm das Kloster in den unmittelba
ren Schutz des hl. Stuhles. Durch zahl
reiche Schenkungen und Ankäufe 
war der Klosterbesitz unter der Äb
tissin Gertraud kaum ein halbes 
Jahrhundert nach der Gründung auf 
das Doppelte angewachsen. Eine be
sonders eigenartige Stiftung sei hier 
erwähnt: In den Jahren 1270 und 1273 
gab der Donauwörthel' Bürger Mar
quart Strotter dem Kloster 4::1 prund 
Pfennige mit der Bestimmung, daß 
davon ein Gut gekauft werde, aus 
dessen Erträgnissen dem Convente 
"alljährlich und ewiglich in der Ad
ventszeit, sowie am St. Mai'gare
then- und Weihnachtstag" weißes 
Brot, Wein und Fische gegeben wer
den sollen. Das Kloster erwarb mit 
dem Gelde einen Hof in Deisenho
fen. 

Als besonderer W obJtäter des Klo
sters verdient I{aiser Ludwig der 
Bayer erwähnt zu werden, der 1322 
Abtissin und Convent unter seinen 
unmittelbaren Schutz stellte und 
im gleichen Jahr nach seinem Sieg 
über Friedrich den Schönen von 
österreich (28. September H122 bei 
Ampfing) das Kloster mit reichen 
Schenkungen und Rechten bedachte, 
so verschiedenen Höfen in Bayer
dilUng, Haselbach, Wächtering, Wal
lersdorf und Nördlingen, sowie den 
Zehnten zu Rain, Oberburgheim end 



Brucklach. Der gesamte Klosterbe
sitz wurde von allen Steuern und 
sonstigen Abgaben befreit und der 
eigenen Gerichtsbarkeit des Klosters 
unterstellt. Der Ertrag der von Lud
wig gestifteten Güter und Zehnten 
sollte nur dazu verwendet werden, 
den Frauen, Priestern und PfrÜDdern 
im Kloster täglich ein Seidel Wein 
zu geben. Zu diesen Gnadenerweisen 
des Landesherrn kamen im Lauf der 
Jahre ungezählte Stiftungen und Pri
vilegien aus allen Bevölkerungskrei-

sters an sich zu bringen. So benützte 
ein Hanns Judmann aus Rorenfels 
1:-149 die Wehrlosigkeit des Klosters 
und begann wegen einiger Kloster
güter, die dem Geschlechte angeb
lich von den bayerischen Herzögen 
verpfändet waren, eine regelrechte 
Fehde zu führen und verwüstete 
mehrere Güter. Zwar erfreute sich 
das Kloster nach wie vor der Gunst 
der bayerischen Herzöge, aber die 
Wirren der damaligen Zeit ließen 
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sen. So gelangte Niederschönenfeld 
bereits im ersten Jahrhundert seines 
Bestehens zu höchster Blüte und hat
te unter der Äbtissin Gertl'aud, Mar
schallin von Donnersberg, mit 89 
Conventfrauen, sieben Schwestern, 
vier Novizinnen und 21 Brüdern 
einen Personalstand, der später nie 
wieder erreicht wurde. FreiUch ent
standen dem Kloster dadurch auch 
Feinde und Neider, die sich nach dem 
Tode seines kaiserlichen Beschützers 
mühten, Rechte und Besitz des Klo-

die Belange des IGosters in den Hin
tergrund treten. Während der blu
tigen Fehde zwischen Heinrich von 
Landshut uud Ludwig dem Bärtigen 
im Juni 1422 brandschatzte ein Heer 
mit einem Troß von 3000 Pferden 
und 900 Wagen Niederschönenfeld 
und seine Umgebung. 

Mitte des 15. Jahrhunderts wurden 
die Klosterbauten unter der Äbtissin 
Martha von Oberndorf beträchtUch 
erweitert und von Herzog Heinrich 



von Niederbayern u. a. mit zwei 
Weingütern in der Grafschaft Grais
bach beschenkt. Neue schwere Zei
ten brachte der Krieg zwischen Her
zog Ludwig dem Reichen und der 
Reichsarmee, dem in den Jahren 
1461162 in Bayern allein etwa 600 Dör
fer zum Opfer fielen. Außerdem for
derte zur selben Zeit die Pest Tau
sende von Opfern. Während des 
pfälzisch-bayerischen Krieges zu Be
ginn des 16. Jahrhunderts waren die 
Klosterfrauen gezwungen, nach ln
golstadt zu Uiehen. Herzog Rupp
recht plünderte damals das Kloster. 
Sebr nachteilig für das Kloster wirk
te sich auch der t1bertritt Ott-Hein., 
richs von Neuburg zum Protestantis
mUS aus; denn mit dem Einzug des 
Kirchengutes in der Pfalz Neuburg 
gingen viele Rechte und Zehnten. 
verloren. 

Ober das klösterliche Leben im 
mittelalterlichen Niederschönenfeld 
berichtet die Ohronik: Die Regel des 
hl. Benedikt, sowie die 1119 niederge
legten Satzungen des Zisterzienser
ordens bildeten die Grundlage des 
geistlichen Lebens. Der Abtissin, die 
vom Convent unter Aufsicht des Ab
tes von Kaisersheim, des heutigen 
Kaisheim, gewählt wurde, waren al
le Mitglieder auf Grund ihres Gelüb
des zu unbedingtem Gehorsam ver
pflichtet. Die Priorin war Vertrete
rin der Abtissin und führte die Auf
siebt über die Klosterdisziplin. Die 
Beschaffung der HausbedUrfnisse, 
Lebensmittel usw. oblag der soge
nannten EierkeLlnerin, während die 
Gastmelsterin für das Wohl der Gä
ste zu sorgen hatte. Die geistliche 
Betreuung versahen Ordenspriester 
aus Kaisersheim. Für die verschle-
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denen Handwerke befanden sich im 
Kloster eine Anzahl dienender Brü
der, die ebenfalls dem Zisterzienser
orden angehörten. Während der Blü
tezeit des Klosters um taOn befan
den sich etwa 25 Brüder im Dienste, 
.später jedoch nur noch einzelne. Die 
anfallende Arbeit wurde dann von 
weltlichen Dienstboten und Taglöh
nern verrichtet. Ein im Jahre 151i4 
von der Äbtissin Margarethe Leithge
bin begonnenes Ehehaltenbuch gibt 
uns Aufschluß tiber die Entlohnung 
dieser Arbeitskräfte. Danach erhielt 
der Schmiedjäbrlich 6 Gulden, vier 
Tagewerk Wiesmahd, drei Fuder 
.Holz; der Bauer 5 Gulden, täglich 
3 Laib Brot und während des Sie
dens a Maß Bier. Die Handwerker 
und Taglöhner ließen sich vielfach 
im benachbarten Feldheim nieder, 
das stets in engster Beziehung zum 
Kloster stand. 1405 befreite Herzog 
Stephan Feldheim unter der Bedin
gung von allen Steuern, daß seine 
Bewohner allezeit zu Dienstleistun
gen für das Kloster bereit seien. 
Trotzdem kam es sehr bald zu Streit 
und Zwist zwischen Kloster und Dorf, 
wie auch die Stadt Rain des örteren 
mit dem Kloster prozessierte. 

Aus dem Jahre 160:! stammt ein 
Verzeichnis über im Kloster aufbe· 
wahrte Heiligtümel·. Darin sind un
ter anderem aufgeführt: Ein Span 
des hl. Kreuzes in Silber geJaBt, ein 
Dorn aus der Dornenkrone, die •. Läng 
Unseres Herrn in Silber gelaßt", ein 
Zahn vom bl. Christoph und St. Eli
sabeths Vermäblungsring. Außerge
wöhnlich war auch der Reichtum 
des Klosters an goldenem und sil
bernem Altar- und Speisegerät, so
wie kostkaren Meßgewändern. 



Der DreißIgjährige Krieg suchte 
auch das Kloster und seine Umge
bung heim. Die Klosterfrauen Dohen 
nach Frauenchiemsee, das Kloster 
selbst wurde von den Schweden 
ausgeplündert und zerstört. Bei der 
Rückkehr der Fl'auen hausten, so 
wird berichtet, in den Ruinen Wölfe. 
1636 gingen die Frauen sofort an den 
Wiedm'aufbau, wenn auch die Finan
zierung auf fast unüberwindliche 
Schwierigkeiten stie·ß. Bereits drei 
Jahre später war ein Teil der Ge
bäude beziehbar und die Güter konn
ten wenigstens teilweise wieder be
wirtschaftet wel'den. Da fegte die 
Kriegslurie neuerdings über das ge
plagte Land. 1645 rückten Schweden 
und Fr~zosen über Lech und Donau 
vor und zerstörten das Kloster wie
derum. Die Klosterfrauen hausten in 
armseligen Hütten und in Kellerge
wölben unter den Ruinen. 

Der Plan, das Kloster nach Rain 
zu verlegen, stieß auf den Wider
stand des dortigen Magistrats, weil 
man, um den Bau innerhalb der 
Ringmauel"D el'richten zu können, 
eine große Anzahl vom Kriege ver
schonter Häuser hätte abbrechen 
müssen. So wurde trotz erdrücken
der Schuldenlast mit Hilfe von Samm
lungen und großherzigen Stiftungen 
der Wiederaulbau Niederschönen
felds begonnen. 1662 waren Kloster
kirche und Kreuzkapelle fertigge
stellt, zwölf Jahre später erst die 
Hauptgebäude. Unter dem Andrang 
einer riesigen Menscbenmenge wur
den Kirche und Kapelle durch den 
Augsburger Weihbischof konsekriert 
und in wenigen Tagen nahezu 2500 
Personen gefirmt. Die Rainer Bäcker 
nützten die Gelegenheit, verkauften 

ihren ganzen Brotvorrat in Nieder
schönenfeld und wurde hernach vom 
Rainer Magistrat bestraft, weil die 
Stadt selbst ohne Brot war. 

Den Anlaß zum Bau der Kreuzka
pelle gab folgende Begebenheit: Als 
1646 die Klosterfrauen flüchteten, 
mußte die Laienschwester Eva ein 
Kruzifix zurücklassen. Sie verbarg 
es in einem Winkel und entzündete 
davor in einer Eierschale ein öl
licht. Bei der Rückkebr nach zwei 
Jahren fand man unter den Trüm
mern das Kreuz unversehrt, das 
Licht brennend wieder. Unzählige 
Walllahrer strömten daraufhin nach 
Errichtung der Kapelle zu dem wun
dersamen Kruzifix und errichteten 
1664 die auch heute noch bestehen
de .. Bruderschaft zur Todes!JJlgst 
Jesu um Kreuz". Die Wallfahrten 
haben sich, wenn auch in bescheide
nerem Umfange, bis in unsere Tage 
erhalten und viele Votivtafeln und 
Berichte künden von Gebetserhö
rungen. 
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Kaum 50 Jahre später war das 
Kloster wieder zu Glanz und Wohl
stand gekommen. Zwar brachte der 
spanische ErbfolgekIieg neue Kon
tributionen, doch erholte sich das 
Kloster in wenigen Jahren wieder 
soweit, daß es sogar Gläubiger des 
Kurfürsten von Bayern wurde. Die 
Blüte der ersten Jahrhunderte sei
nes Bestehens wurde aber nie wie
der erreicht. Mißernten, Hochwasser, 
Hagelschlag und Viehseuchen ver
schlechterten in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts fast alljährlich 
die Lage des Klosters. So ertranken 
1784 im Hochwasser des Lech und 
der Donau 52 Stück Vieh, während 
1788 durch Treibeis 50 Tagwerk J ung-



wald vernichtet und gutes Acker
land \veggeschwemmt wureJe. Kriegs
abgaben, Sachschäden, französische 
Einquartierung, während der die 
Klosterfrauen einmal sogal' die Ta
felmusik machen mußten, erschöpf
ten die letzten Reserven. Einquar
tierte Franzosen verzehrten und 
tranken im Zeitraum eines knappen 
Monats 342 Maß Wein, 20000 Maß 
Bier, 817 Maß Branntwein, 11000 
Pfund Brot und 4800 Pfund Fleisch. 
Im darauffolgenden Jahr mußte das 
Kloster rund 60000 Gulden Kriegs
lasten bezablen,~was nur durch Veräu
ßerung und Verpfändung von Grund
stücken und Kostbarkeiten möglich 
war. 

Am 18. März 1803 erfüllten sich 
die schlimmsten Befürchtungen: das 
Kloster wurde säkularisiert und der 
kurfürstliche St<!c!tschreiber von 

JU9~ndJ/rqIQnJla/1 NiMmrl/Öllen!ekl 
(jrvnariß 

Rain, Carron du Val, als Aufhebungs
kommissär eingesetzt. Die Frauen 
wurden ihrer pruchten entbunden, 
konnten jedoch bei spärlichei' Pen
sion im Kloster verbleiben. Der 
Grundbesitz, das lebendige wie tote 
Inventar wurde zum Teil weit unter 
Wert nach und nach verkauft. Durch 
den Austritt verschiedener Frauen 
und Schwestern und den Ubertritt 
in andere Klöster vollzog sich all
mählich auch die innere Auflösung 
des Klosters. 1842 gab ein könig
Hcher Erlaß die Möglichkeit zu sei
ner Wiederel'richtung, da aber groß
mütige Spender und Helfer fehlten, 
mußte diese letzte Chance ungenützt 
bleiben. Sieben Jahre später muß
ten die letzten Klosterl'rauen Nieder
schönenleid verlassen, die Gebäude 
wurden zu einem Gefängnis umge
baut. 
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Die Jugendsltafanstalt Niederschönenfeld 
VQll OberregterUDlI"l'8t Dr. 1l0:, Dl.rektor des Jugeodgelilognlsses Nlederschöneoreld 

Die Jugendstr!lfanstaIt Nieder
schönenfeld liegt am Südrande 
des fränkischen Jura am Zusammen
fluß von Donau und Lech inmitten 
eines kleinen Dorfes in ländlicher 
Einsamkeit. Als ehemaliges Frauen
kloster wurde es 1862 zur Staats
erziehungsanstalt für verwahrloste 
jugendliche PersonE!;n und 1880 als 
Gefangenenanstalt rur männliche 
Jugendliche vom 12. - 18. Lebens
jahr bestimmt. In den Jahren 1920 -
1924 beherbergte Niederschönenfeld 
als Festungshaftanstait die wegen 
Hochverrats abgeurteilten Mitglieder 
und Anhänger der MÜDchener Räte
regiel"Uog. Seit 1925 ist es Gefängnis 
für männliche Jugendliche von 14. -
21 Jahren aus dem rechtsrheinischeo 
Bayern. 

Infolge tJberfüllung der Anstalt in 
den Nachkriegsjahren des letzten 
Weltkrieges mußte der Einweisungs
plan verschiedentlich geändert wer
den. Gegenwärtig werden Gestrau
chelte von 14 - 21 Jahren mit einer 
Stralzeit von über 2 Jahren und mit 
unbestimmter Verurteilung, lerner 
vorbestrafte Jugendliche von 14 -
18 Jahren mit über 3 Monaten Straf
zeit, weiterhin alle von den Besat
zungsgerichten vel'urteilten Jugend
lichen und Minderlähl'igen und 
schließlich Ausländer und Verurteilte 
von 14 - 21 Jahren, die in Bayern 
keinen festen Wohnsitz haben, hier 
eingewiesen, also überwi~gend die 
charakterlich und sicherheitsmäßig 
schwierigen Fälle. 

Die Normalbelegungsfähigkeit der 
Anstalt beträgt 337; z. zt. sind 254 
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hier, dal'unter 107 Nichtbayern .. Die 
häufigsten Delikte sind: Diebstahl 153, 
WaHenbesitz 16, Einbruch 15, Raub 13, 
Sittlichkeitsvel'gehen 13, Mord 6. 
StraIzeit bis zu einem Jahr haben 86, 
bis zu 2 Jahren 51, his zu 5 Jahren 35 
und bis zu 10 Jahren 10, unbestimmte 
Verurteilung 69. Vollwaisen haben 
wir 12, Halbwaisen 65. 

In baulicher Hinsiebt hat Nieder
schönenfeld eine stilgeschichtlich 
vielfältige Entwicklung durchge
macht. Die noch vOl'handenen statt
lichen Klostergebäude sind seit 
ihrem Aufbau im Jahre 1680 nicht 
wes.entlich verändert worden. Im 
ehemaligen, mit künstlerischen Ba
rockstuckdecken versehenen Herren
haus sind im Erdgeschoß Verwal
tungsräume, im Obergeschoß Woh
nungen untergebracht. Im eigent
lichen Klosterbau, der im Viereck 
einen kleinen Hof umschließt, be
finden sich eine architektonisch 
edle Spätrenaissancekapelle. 2Schu!
zimmer, Beamtenzimmer, Schlafsäle 
und Zellen für Gefangene, eine Reihe 
von Werkstätten sowie das Ge
Jangenenbad mit 10 Brausen und 
6 Wannenbädern. Im Südflügel des 
Herrenhauses ist im Obergeschoß 
die Krankenabteilung, bestehend aus 
9 Räumen, die allerdings infolge del' 
guten und abwechslungsreichen Er
nährung der Gefangenen *), sowie 
der allgemeinen Bemühungen auf 
hygienischem Gebiet meist sehr 
wenig belegt sind. 

*) 3500 Kalorien tlIgllch 



Im Jahre 1900 wurde ein zwei
stöckiger ZeUenbau mit drei Flügeln 
erstellt, die unter sich abgeteilt kein 
panoptisches System bilden. Dieser 
Bau enthält 199 Einzelzellen und 
10 kleinere Gemeinschaftsräume für 
3 - 6 Personen nebst einigen 'Be
amtenzimmern. Durch diese Auf
teilung in Einzel-, Dreimann-, Sechs
mann- und Zwölfmannzellen im Alt
und ZeUenbau ist eine klassifika
torisch differenzierte Unterbringung 
gewährleistet. 

1937 wUl'de ein großes Stallge
bäude errichtet, dem sich weitere 
land wirtschaftliche Gebäude an
schließen. 

1941 wurde das 2 km entfernte 
Gut Neuhof mit 94 ha erworben. 
Gegenwärtig wird an einem ein
stöckigen Neubau mit Küche, Ge
meinschaftsspeisesaal, großen, lich
ten Arbeitsräumen, Freizeitgestal
tungs- und Turnsaal gearbeitet. 

Die Verwaltung der Anstalt be
steht aus: 1 Vorstand, 2 Geistlichen, 
:i nebenamtlichen Arzt und Dentisten, 
je 1 Gewcl'beober-, Allgemeinschul
und Turnlehrer, 8 Verwaltungs-, 
13 Werk- und 40 Aufsichtsbeamten. 
Für Anstaltsbeamte stehen 47 Dienst
wohnungen zur Verfügung. 

Den größten Betrieb stellt die 
fachlich gut geleitete 161 ha große 
Landwirtschaft dal' mit 18 Pferden. 
85 Rindern und Kälbern, 60 Schwei
nen, 150 Stück Geflügel sowie mo
dernem Maschinenpark. Es wird 
überwie.gend Saatgetreidezucht in 
Weizen, Roggen. Gerste und Hafer 
getrieben. Ferner werden Raps, 
Flachs, Kartoffel, Zuckerrüben u. a. 
angebaut. Dazu kommt der 4 ha 
große geprIegte Garten mit 2 Ge-

wächshäusern 'und 69 Frühbeet
kästen. 

An handwerklichen Betrieben sind 
vorhanden: Schreinerei, Schlosserei, 
Bäckerei, Bauabteilung, Flechterei, 
Buchbinderei, Schuhmacherei, 
Schneiderei, Kochküche, Metzgerei, 
Waschküche und Holzbof. Alle Be
triebe außer Flechterei, Waschküche 
und Holzhof sind öffentlich aner
kannte Lehrbetriebe und tragen ei
nen dementsprechenden Charakter. 
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Auf praktischen und theoretischen 
Unterricht in den Werkstätten wird 
deshalb nicht weniger Wert gelegt 
als auf die Gewöhnung an gediegene 
und gewissenhafte Handwerksarbeit 
als berufliches, willentliches und 
charakte rlich es Erziehungsmittel. 
Von der Leistungsgüte unserer Ar
beiten zeugt der Erfolg bei der Teil
nahme an einem Jugendwettbewel'b 
im Landkreis: Von 11 eingesandten 
Al'beiten unserer Häftlinge erhlelten 
9 el'ste und 2 zweite Preise. Ver
schledenen Betrieben, u. a. auch 
dem Spital, ist ein eigener Unter
richtsraum mit Fachbüchern und 
technischem Anschauungsmaterial 
angegliedert. Außerdem stellen den 
Gefangenen 2100 Bände Berufs-, Lehr
tmd Unterhaltungs bücher und Zeit
schriften von beachtlicher Qualität 
zur Verfügung. Die Beamtenbücherei 
enthält 4200Bücher und Zeitschriften. 

Der weiteren geistigen Fortbildung 
dient bei Lehrlingen die Berufs
schule, bei den übrigen Gefangenen 
die AlJgemeinscbule. Jede ist ent
sprechend dem Intelligenzniveau der 
Getangenen, das durch eine psy
chologis ehe Prüfung festgestellt wh'd, 
in 5 Klassen eingeteilt. Jeder Ge
fangene nimmt einen Tag an einer 



bestimmten Klasse teil. Dieser Un
terricht ist rur aUe Gefangenen 
Pflicht. Um der besseren geistigen 
Aufnahmefähigkeit willen wird der 
Unterricht in den Vormittagsstunden 
abgehalten. Daneben laufen frei
willige Abendkurse in Stenographie, 
Motorenkunde, Musik., Literatur und 
technischem Zeicbnen. Hiervon wird 
reger Gebrauch gemacht. Die Un
terrichtsfächer der Allgemein- und 
Berufsschule umfassen diean Volks-, 
Höheren und Berufsschulen üblichen 
Gegenstände. Für den Unterricht 
stehen beträchtliches Lehr- und An
sChauungsmaterial, Schulfunk, Kino, 
Harmonium, Epidiaskop und zahl
reiche Lehrfilme zur Verfügung. 

Für die sittlich-religiöse Betreuung 
werden wöchentlich je zwei katho· 
IIsche und evangelische Gottesdienste 
und für jede Schulklasse eine Reli
gionsstunde abgehalten. Die Weih
nachts- und sonstigen Feiertage 
werden durch Musikchöre und Schau
spielgruppen besonders festlich ge
staltet. FUr den Erziehungserfolg 
entscheidend bleibt aber auch hier 
die vertrauensvolle menschliche 
Bindung. 

Für die Freizeitgestaltung steht 
ein geschmackvoller Gemeinschafts
raum mit Schach-, Dame-, Tisch
tennis und anderen Spielen, ferner 
eine Reihe von Sportgeräten, das 
im Sommer sehr beliebte Frei
schwimmbad und der nicht minder 
eifrig benutzte freie Sportplatz außer
halb der Umwährungsmauer zur 
Verfügung. Die Begeisterung für den 
Sport, den der Sportlehrer vielge
staltig sowie gesundheitlich, willent
lich und sozial föl'derlich zu machen 
strebt, läßt manchen Fluchtgedaoken 
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im Keim ersticken. Großem lilteresse 
begegnen die monatlichen Tonfilm
vorführungen, die aus Wochenschau, 
Kultur- und Unterbaltungsfilm sich 
zusammensetzen. An Sonntagnach
mittagen lockert qualitativ ausge
suchte Radiomusik die Gemüter auf 
und bebt gleichzeitig das Gefühls
und Kulturniveau der Gerangenen. 

Großen Raum nimmt bei Jugend
lichen die persönliche Betreuung 
ein, da sie das Elternhaus entbehren 
und ihre noch in der Entwicklung 
befindliche Psyche in viel stärkerem 
Maße der Anlehnung und Lenkung 
bedarf als bei Erwachsenen. 

Als Grundlage eines sinnvoll und 
differenziert aufgebautC;!n und päda
gogisch-psychologisch zweckmäßig 
und individuell geleiteten Sb'afvoll
zugs dient zu Beginn der Einlie
ferung des Gefangenen die Klassi
fikation, der eine Reihe.. von charak
terologisch ausgewerteten Aufsät
zen, Zeichnungen und Denkaufgaben, 
psychologischen Tests, Ausdruck
analysen und Explorationen durch 
mehrere Beamte zu Grunde gelegt 
werden. 

Die Geistlichen in der gleichzeiti
gen Funktion von Fürsorgern neh
men bereits bei der Einlieferung 
der Jugendlichen Verbindung mit 
deren Elternhaus odel' sonstigen 
Angehörigen auf und bemühen sich, 
in Verbind\mg mit diesen sowie mit 
den Jugendämtern, freien PUI'sorge
vel'bänden und A!·beitgebern. die 
Jugendlichen nach der Entlas~lIllg 

in geeignete Wohn- und Lehrstellen 
zu vermitteln. Auf die Unterbringung 
in landwirtschaftliche Stellen 'wird 
besonderer Wert gelegt und meist 



mit Erfolg, da solche Stellen reich
lich vorbanden sind. 

Außer der individuellen Betl'euung 
durch alle Beamten führt der Vor
stand als Psychologe gruppenthera
peutische tJbungen in der Form von 
Diskussionen über verschiedenartige 
Lebensprobleme durch. 

Dem Anreiz zur Selbsterziehung 
dient der Stufenstrafvollzug, der in 
drei Gruppen durchgeführt wird. 
Jeder Zugang beginnt mit der un
tersten Stufe und kann sich nach 
Ablauf von soviel Monaten als er 
Straf jahre hat in die nächst höhere 

. Stufe emporarbeiten, die entspre
chend größere Vergünstigungen und 
Vertrauensbeweise bietet, u. a. Ver
längerung der Besuchszeit, Vermeh
rung der Unterhaltungslektüre, Teil
nabme am Sonntagssport und für 
die Oberstufe gelegentlich Sonntags
spaziergänge in die Umgebung mit 
Fürsorgern oder Werkführern. 

Eine Gruppe mit weitgehend frei
heitlichem Strafvollzug besitzt das 
Gut Neuhof, wo ohne Sicherheits
vorrichtungen (außer bei den Schlaf
sälen) und tejlweise ohne unmittel
bare Aufsicht etwa 40 Gefangene 
sämtliche landwirtschaftlichen Ar
beiten verrichten. 

Da sich stän dig natürliche Arbeits-, 
Schul-, Religions-, Freizeitgestal
tungs- und Sportgemeinschaften als 
Ausgleich für die nächtliche Einsam
keit in der Zelle bilden, ist dem all
gemeinmenschlichen Drang zur Ge
sellung voll Genüge getan. Die 
Zweckgebundenbeit und Sinnerfüllt
helt diesel' verschiedenen Gemein
schaften, an denen jeder Jugend
liche teilnimmt, trägt gleichzeitig 
Lebensnähe. Die Eingliederung in 
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diese teils geführten, teils selbstver
antwortUchen Gruppen gibt dem 
jugendlich en Rechtsordnungsbrecher 
die für das Leben in der Volksge
meinschaft erforderliche Elastizität 
in der Einordnungsfähigkeit in ver
schieden strukturierte Sozialgebilde. 

Die Möglichkeit, den psychOlO
gischen Erkenntnissen der Klassifi
kation in einem pädagogisch viel
seitigen Strafvollzug Rechnung zu 
tragen, ist sowohl organisatorisch 
wie auch großenteils personell ge
geben. 

In personeller Hinsicht wird auf 
die Fortbildung der Beamten durch 
regelmäßige Vorträge und Diskussi
onen geachtet. 

Erziehungsziel im ganzen ist nicht 
die äußere DiszipUn, trotzdem auf 
Sauberkeit, Anstand und Höflich
keit dlll'chaus Wert gelegt wird, 
sondern der innere Takt und die 
Selbstzucht, ferner die Anerkennung 
einer sozialen Ordnung als Notwen
digkeit jeglichen Zusammenlebens 
und schließlich das selbsttätige Be
mühen um die Beseitigung der see
lisch-geistigen Mängel, die zum Straf
rälligwerden führten. Der Sühnewille 
muß geweckt werden als Voraus
setzung des Besserungswillens. Beide 
wachsen nur, wenn die seelischen 
Kräfte des Ringenden Halt finden 
an einer überlegenen Persönlichkeit, 
die genügend seelische und geistige 
Weite und Entfaltetheit besitzt, um 
Einblick in und Verständms für die 
vielfältigen und anders gearteten 
Persönlichkeits strukturen gewinnen 
zu können und der die Fähigkeit 
eigen ist, diese anlage- oder umwelt
bedingt defekten Strukturen deren 
eigener Norm gemäß zu bilden. 





Die Lehrlingsausbildung 
in der Jugendstrafanst.l. Niederschönenleld 

von 
Oberlehrer Johann aen.berger. Jugeudgeläugllls Nledenmhönenleld 

Aus der allgemeinen Erkenntnis 
heraus, daß die handwerkliche Be
rufsausbildung dem Jugendlichen die 
rechte Einstellung fürs Leben zu 
geben und dessen späteres Fort
kommen zu erleichtern und zu si
chern vermag, entschloß sich die 
Anstaltsleitung des Jugendgefäng
nisses Niederschönenreld im Jahre 
1926, auch den jugendlichen Straf
gefangenen eine solche Ausbildung 
zuteil werden zu lassen. Ein Jahr 
darauf begannen deshalb Vel'hand
lungen zwischen der Handwerks
kammer von Schwaben in Augsbmg 
und der Anstaltsleitung um die An
erkennung unserer Werkbeb'iebe als 
Lehrbetl'iebe und um die öffentliche 
Anerkennung unserer Lehrlingsaus
bildung. Diese Verhandlungen, die 
teils mündlich, tens schriftlich ge
ptIogen wurden, zogen sich in die 
Länge; denn alle möglichen Einwän
de, Einsprüche und Forderungen von
seiten der nächstliegenden Innungen 
und deI' Handwerkskammer selbst 
will'den erhoben und vorgebracht, 
beraten und geklärt, Als man zu 
keinem endgültigen positiven Er
gebnis kam, veranlaßte die Hand
werkskammer von Schwaben die 
Bayerischen Handwerkskammel'D, 
eine KQnferenz nach München ein
zuberufen, die am 18. 2. 1928 statt
fand. In dieser Sitzung wurde ein
stimmig beschlossen: "Die Bay
rische Handwerkskammerkonferenz 
schließt sich in der Frage der hand
werklichen Ausbildung von jugend-
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lichen Gefangenen der Stellungnah
me des deutschen Handwerks- und 
Gewerbekammertags vom 15. 9. 1916 
im wesentlichen an. Darnach ist die 
Frage, ob ein jugendlicher Strafge
fangener, der in einer Strafanstalt 
ein Handwerk erlernt hat, unter An
rechnung dieser Lehrzeit zm Gesel
lenprüfung zugelassen werden kann, 
nicht allgemein zu entscheiden. Es 
kann jedoch nach voller Würdigung 
der Lage des einzelnen Falles bei 
guter Führung und Leistung die An
rechnung de-r in der Strafanstalt ver
brachten Lehrzeit ganz oder teilweise 
erfolgen. Auch kann die Zulassung 
zur Gesellenprüfung nach Beendi
gung der Strafzeit gestattet werden. 
Es ist del' Handwerkskammer vor
behalten, nach Lage des einzelnen 
Falles eine weitere Ausbildung bei 
einem geeigneten Handwerksmeister 
vor Zulassung zur Gesellenprüfung 
zu verlangen. Die Zulassung zur 
Gesellenprüfung darf nicht den Prü
fungsausschüssen überlassen wer
den, sondern muss im Interesse 
eines einheitlichen Vollzugs aus
schließlich der Handwerkskammer 
vorbehalten bleiben. Die Regelung 
soll in enger Fiihlung der Hand
werkskammer mit der Leitung der 
Sb'afanstalt erfolgen." 

Dieser Beschluß wurde der An
staItsleitung durch Entschließung des 
Staats ministeriums der Justiz des 
FJ'elstaates Bayern vom 10. 7. 1928 
Nr. 27922, Betreff: Die handwerk
liche Ausbildung der Gefangenen, 



übermittelt, worauf zwischen dem 
Anstaltsleiter und der Handwerks
kammer von Schwaben wieder eine 
Besprechung folgte, die am 28.9. 1925 
in Augsburg stattfand. Es wurde 
dabei über folgende Punkte beraten: 
Dauer der Lehrzeit, Anrechnung 
der Lehrzeit in der Freiheit und in 
der Anstalt, Probezeit, An- und Ab
meldung der Lehrlinge, Lehrvertrag 
bezw. Lehranzeige, Antrag über Zu
lassung zur Gesellenprüfung, Zusam
mensetzung dm' Prüfung~kommis

sion, Gebühren für Anmeldung zur 
Lehrlingsrolle, Ausgaben für Prü
fungskommission, Lehrlingsl'l'eispre
chung und tJbergabe der Lehrbriefe, 
Auch diese Besprechung löste noch 
nicht endgültig das LehrUngsproblem. 
Als im Februar 1929 der AntI'ag um 
Zulassung von 5 Gefangenen zl:1l' 
Gesellenprüfung gesteHt wurde, ge
riet die ganze ADgelegenhelt wie
der ins Stocken. Am 5. 3. ]929 er
schienen deshalb 4 HeITen der Hand
werkskammer von Schwaben: der 
Präsident, der Verwaltungsdirektor, 
ein Gewerberat und ein Scilreiner
meister. Sie besichtigten die An
stalt, insbesondere die Betriebe und 
baten um Aufschluß über die Per
sönlichkeit der für die Gesellen
prüfung in Frage kommenden Ge
fangenen und zwar über Alter, kör
perliche und geistige Eigenschaften, 
theoretische Ausbildung, Führung 
und Leistung, Familienverhältnisse 
und Straftat. Nach Besichtigung der 
Anstalt bezw. nach der Sachbe
sprechung - die StraHtat der Lehr
linge wurde nichtbekanntgegeben -
erklärten der Präsident der Hand
werkskammer und der Verwaltungs
direktor, daß sie einen sehr guten 
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Eindruck von der Anstalt und ihren 
Bestrebungen gewonnen hätten, daß 
sie glaubten, keine Bedenken gegen 
die Zulassung der 5 Gefangenen 
zur Gesellenprüfung mehl' geltend 
machen zu können und daß sie 
schließlich die Vereinbarungen vom 
28. 9. 1928 aufrecht erhalten würden. 
Endlich waren die Anstaltsbetriebe 
der JugendstrafanstaIt Niederschö
nenfeld als Lehrbetriebe und die hand
werkliche Berufsausbildung der Ge
tangenen öffentlich anerkannt und 
am 13. 5. 1929 konnte die erste Ge
sellenprüfung in der Anstalt abge
halten werden. 

Trotz Bedenken - aus Gründen 
der Sicherheit - entschloß sich die 
AnstaItsleitung, auch die Berufsaus
bildung der im Garten- und Land
wirtschaftsbetrieb beschäftigten Ge
fangenen zu verwirklichen. Im Ge
gensatz zum Handwerk, bei welchem 
die Berufsausbildung schon seit Jahr
hunderten durch die Zünfte, Innun
gen und Handwerkskammel'n öffent
lich geregelt ist, bestand eine sol
che Regelung für die Landwirtschaft, 
zu der auch die Gärtnerei gehört, 
eigentlich erst seit dem Erlaß· des 
Bauernkammergesetzes in Bayern 
vom 20. 3. 1920. Der jahrhunderte
alten Gliederung beim Handwerk in 
Lehrling, Geselle und Meister stand 
vorher bei der Landwirtschaft und 
Gärtnerei keine ähnliche Gliederung 
gegenüber. Erst nach Erlaß des Bau
ernkammergesetzes war die landwirt
schaftliche Berufsvertre tung im Be
nehmen mit den freien gärtneri
schen Fachverbänden, insbesondere 
dem bayerischen Gärtnereiverband, 
dazu übergegangen, zunächst das 
LehrUngswesen als den untersten 



Zweig der BerufsausbIldung Öffent
lich zu regeln. Nach Ablauf einer 
Ubergangszeit wurde nunmehr von 
den Gärtnerlehrlingen der Nachweis 
eines Lehrvertrages mit einer von 
der Kreisbauernkammer anerkann
ten Lehrgärtnerei, ferner womöglich 
Fachschulbesuch und nach dreijäh
riger Lehrzeit die Ablegung der Ge
sellenprüfung vor der Kreisbauern
kammer verlangt. Eine Gesellen
und Meisterprüfung im Sinne der 
Regelung beim Handwerk gab es in 
der Gärtnerei und Landwirtschaft 
vor 1929 noch nicht. Die Befugnis 
zur Anleitung von Lehrlingen, die 
ein wesentliches Moment bei der 
Handwerker-MeisterprUfung bildet, 
wurde in der Gärtnerei vorläufig 
noch den Berufsgärtnern zuerkannt, 
welche entweder selbst Besitzer 
sind oder als leitende Gehilfen dem 
technischen Betrieb einet' Garten
baufirma vorstehen. Die Anleitungs
befugnis wurde von einer Kommis
sion der Kreisbauernkammer unter 
der Voraussetzung erteilt, daß der 
Betrieb sachlich und der Betriebs
leiter (Besitzer oder leitender Ge
hDfe.) persönllch nach Ansicht der 
Kommission sich zur Anleitung von 
Lehrlingen eigneten. 

Es wurde deshalb vonseiten der 
Anstaltsleitung 1m September 1929 
bei der Kreisbauernkammer Schwa
ben in Augsburg der Antrag auf An
erkennung unserer Anstaltsgärtnerei 
als Leru-betrieb und auf E11eilung 
der Befugnis zur Anleitung von 
Lehrlingen gestellt. Alsbald wurde 
durch eine Kommission der Kreis
bauernkammer Schwaben unser Gar
tenbaubetrieb an Ort und SteUe be
sichtigt, am 11. 10. 1929 als Lehr-

30 

wirtschaft anerkannt und ihr damit 
nach den festgestellten Betriebs
merkmalen das Recht zum HaUen 
und Ausbilden von Gärtnerlehrlin
gen zugestanden. 

Dem Landwirtschaftsbetrieb der 
Anstalt wurde durch Berechtigungs
schein vom 6. 11. 1929 - voraus 
ging ebenfalls eine Besichtigung des 
Betriebes durch eine einschlägige 
Kommission - vom Staatsministerium 
für Landwirtschaft und Arbeit, Ab
teilung Landwirtschaft, des Frei
staates Bayern der Titel "Anerkann
te Lehrstelle für Schweizerlehrlinge" 
bezw. "Staatiicb anerkannter Lehr
betrieb für Melkerlehrlinge" mit dem 
Recht verliehen, Schweizerlehrlinge 
zu halten und dem zuständigen Werk
meister die Befähigung eines staat
lich geprüften Oberschweizers und 
damit das Recht zuerkannt, Melker
lehrlinge auszubilden. 

Gegenwärtig vollzieht sich die 
LehrlingsausbUdung in unserer An
stalt nach den "Fachlichen Vorschrif
ten zur Rell.elung des Lehrlingswe
sens", herausgegeben von den Hand
werkskammern in Bayern. und teil
weise nach dem Lehrplan für die öf
fentlich en Berufsfortbildungssch ulen. 

Seit 19~8 ist in allen anstaltseige
nen Betrieben ein sog. Werkunter
richt eingeführt. Die BetJ'iebsleiter, 
die a.Ue ihre Meisterprüfung abge
legt haben müssen, erteilen in der 
Werkstätte wöchentlich 1 Stunde Un
terricht. Der zu behandelnde Lehr
stoff, der für 3 Lehrjahre bestimmt 
ist, erstreckt sich auf: Arbeitsvor
gänge, Werkstoffe, Halbfabrikate, 
fertige Ware, Maschinen und Werk
zeugkunde, Betriebsmittel und Un
fallverhütungsvorschl'iften. Die Be-



triebslelter werden ferner vonseiten 
des Anstaltslehrers zwecks Durch
führung ihrer theoretischen Auf
gabe durch allgemeine metbodische 
Winke angeleitet. DeI' Anstaltsge
werbelebrer besucht ab. und zu eI
nen solchen Werkunterricht und 
nimmt Rücksprache mit dem Betriebs
leitel'. Die Lebrlinge baben ein Werk
stattwochenbuch zu führen. 

Die AnstaLtsgewerbeschule arbei
tet nach folgendem Berufsausbil
dunggplan, der flir alle Lehrlinge gilt: 
1. Buchfübl'Ung, Selbstkostenberech

nung, Zahlungsverkehr, Schrift
verkehr, Werbemittel. 

2. Geschichtliche Entwicklung des 
Handwerks, Bedeutung des Hand
werks in der Wirtschaft, Hand
werksrecht, der organisatorisohe 
Aufbau des Handwerks, Gewel'k
schaften. 

a. LehrJings-, GeseUen-, Meisterwe
sen. 

4. Für das Handwerk einschlägige 
Rechts-, Versicherungs- und Steu
eI'Wesen. 

5. Staatsbürgerkunde. 
6. Gewerbliches Zeichnen. 
Die vorstehenden Lehrstoffe sind 
auf a Jahre verteilt: die Unter
richtszeit für die Lehrlinge beträgt 
insgesamt tI Stunden pro Woche. 

In unseren Großbetrieben - Gärt
nerei und Landwirtschaft - dUrfen 
wir je 4 Lehrlinge, in unseren hand
werklichen Betrieben - Bäckerei, 
Buchbinderei, Bauabteilung, Metz
gerei, Schlosserei, Schneiderei, 
Schreinerei, Sohuhmacherei - je 2 
Lehrlinge gleichzeitig halten und 
ausbilden. In der Zeit vom 1.5.1926 -
1. 5. 1945 waren bel der Handwerks
kammer von Schwaben, bei der In-

31 

d~strle- und Handelskammer von 
Schwaben, bei der Kreisbauernkam
mer Schwaben und bei der Landes
bauernschaft Bayern .152 Lehrlinge 
angemeldet, wovon 82 Lehrlinge die 
Gesellenprüfung ablegten. 70 Lehr
linge ihre Ausbildung in der Anstalt 
aber nicht mehr beenden konnten. 
Die Durchschnittsnote aller Prütlln
ge betrug im Praktischen 1,8 - im 
rl'heoretischen 1,9. Von den 70 Lehr
lingen, die ihre Berufsausbildung in 
der Anstalt nicht vollenden konnten, 
mussten 10 in andere Strafanstalten 
überstellt werden, kamen 5 Lehr
linge termins mäßig, aber vor Been
digung ihrer Ausbildungszeit zur 
Entlassung, wurden 48 Lehrlinge vor 
Strafende und zugleich vor Abschluß 
der Lehrzeit - die meisten davon 
zum RAD und zur Wehrmacht ein
gezogen - die restlichen in den 
ersten Monaten 1945 durch die deut
sche Gnadenbehörde und während 
der Zeit der amerikanischen Mili
tärregiel'Ung durch deren Gnaden
abteilung p.ntlassen. 5 Lehrlinge er~ 

wiesen sich im Laufe ihrer Berufs
ausbildung als · unwürdig, weswegen 
ihr Lehrverhältnis gelöst wurde. 2 
LehrlInge entwichen beim Anmarsch 
der Amerikaner. 

Erst im Jahre 1947 konnte mit der 
Berufsausbildung der Gefangenen 
wieder begonnen werden. Seit dieser 
Zeit wurden 30 Lehrlinge bei der 
Handwerkskammer von Schwaben 
angemeldet und im HeI'bst I. J. wird 
wieder eine Gesellenprüfung abge
halten. Der Jugendlichen Lehrzeit in 
der Freiheit wird anger!'lcbnet, ebenso 
die Zeit der beruflichen Ausbildung 
während der Strarverbüßung, wenn 
auch der Junge infolge vorzeitiger 



Entlassung die Gesellenprüfung nicb t 
mehr ablegen kann. BeiAbgangwird 
den betreffenden Lehrlingen eine Be
stätigung über ihre Ausbildungszeit in 
der Strafanstalt ausgestellt, damit 
sie jederzeit in der Freiheit ihre Leh
re fortsetzen können. Die obenge
nannte Anzahl der Lehrlinge mag 
vielleicht im Verhältnis zum Gefan
genenstand der Anstalt - 254 In
sassen - gering erscheinen. Mit 
Absicht werden die Jugendlicben 
erst zur Lebrlingsrolle bei der Hand
werkskammer angemeldet, wenn sie 
mindestens 1 Jahr Lehrzeit hinter 
sich haben, weil dann die Aussicht 
besteht, daß sie die Ausbildung 
wirklich durchhalten - ab und zu 
ist der Junge nicht mehr willens 
weiter zu lernen und zu einer Be
rufsausbildung wird er aut keinen 
Fall gezwungen - und weil sieb 
der Betriebsleiter mit den Lehrlin
gen doch mehl' und intensiver zu be
schäftigen bat als mit anderen Ge
fangenen. Natürlich werden auch 
diese - die JugendLicllen mit kur
zer Strafzeit und die schon Gesellen 
sind - berullich gefördert und in 
der gewerblichen Anstaltsschulefort
gebildet. Die Vorscbt·iften der Hand
werkskammer über die Anzahl der 
Lehrlinge in den einzelnen Betrieben 
werden streng eingehalten, damit 
nicbt von seiten der freien Hand-

werks meister Widerstände entste
hen; es wird bewußt keine Lehr
lingszücbterei getrieben; denn sie 
würde auf die Dauer wegen der 
unzulänglichen Begabung und Halb
ausbildung vieler Gefangener mehr 
schaden als nützen. Es entspricht 
weder der Wirklichkeit noch der 
Möglichkeit, in jedem handwerkli
chen, anstaItseigenen Betrieb, der 
im Durchschnitt 8-14 (Gärtnerei 20, 
Landwirtscbaft 50) Gefangene be
schäftigt, die Hälfte derselben als 
Lehrlinge unter einem Lehrmeister 
nacb den fachlichen Bestimmungen 
mit Erfolg auszubilden. 

Die Lehrlingsausbildung in einer 
Jugendstrafanstalt verdient beson
dere Beachtung und Pflege, weil sie 
sich lohnt. Die Betriebsleiter kön
nen zur werktätigen Erziehung der 
Jungen beitragen und dieselben 
wieder in eine lebendige innere Ver
hindung und Beziehung zu ihrer be
ruflichen Arbeit bringen. Die jugend
lichen Gefangenen, denen die Wahl 
des Berufes freigestellt ist, sind mit 
Interesse und Eifer bei der Sache 
und bereiten im allgemeinen auch 
erzieherisch keine Schwierigkeiten. 
Es gereichte schon manchem Jungen 
zum Glück, daß er während seiner 
Strafverbüßung einen Beruf erlernte 
und diesen mit der Gesellenprüfung 
abschließen konnte. 

Liebe ist das ein~ige. was wädut, indem wir es \lersdunken. 

- Ricarda Ulldl -
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Vorbild Helvelia 
Gruppentherapie in Uitikon 

von, 

Begienangsrat R .... Hige, Direktor der Jugendslraranstalt Ebracll 

Gute Menschen - besonderen 
Dank den freundlichen Herren der 
Tegernseer Landstraße in München 
- schenkten mir im Mai dieses J ah
res nicht nur Erholungstage in der 
Schweiz, sondern auch längst er
wünschte Gelegenheit, meine Berufs
kenntnisse im Ausland zu berei
chern. 

Nach Besichtigung der Kantona
len Strafanstalt Regensdorf;Zürich 
- die Schweiz kennt nur einen re
gionalen Strafvollzug - durfte ich 
während eines ganzen Tages viel 
Neues und Interessantes in der be
rühmten Kantonalen Al'beitsel'zie
hungsanstalt U i t i k 0 0 bei Zürich 
erfahren. Denn vieles, was in den 
im Strafvollzug führenden Ländern: 
den USA., Schweden u. a. erprobt 
wird, wird in UUlkon schon seit 
ca. 20 Jahren durch praktische Er
fahrungen geläutert. Denn beson
ders im Strafvollzug bedarf die gut 
gemeinte Theorie der scbonungslo
sen Bewährung in der barten, oft 
recht unideologischen Wirklichkeit. 

Diese Skizze beansprucht, weder 
eine systematische noch eine er
schöpfende Abhandlung über Uiti
kon zu sein. 

Uitikon ist ein nicht umwehrter, 
schön gelegener Gutshof mit unge
fähr 90 "Zöglingen", die teils ad
ministrativ, teils strafgerichtlich ein
gewiesen werden: 18-20 jährige 
arbeitsscheue, "lebensdumme" 
(welch treffender Ausdruck! Viel-

mehr als Bosheit ist Dummheit, d.h. 
Dumpfheit gegenüber der physischen 
und metaphysischen Realität, Ursa
che kriminellen Verhaltens!), lieder
liche und willensschwache Burscben, 
die, wie bei uns, die Schuld ihrer Ver
fehlungen nicht bei sich, sondern in 
den Verhältnissen und bei ihren 
Mitmenschen sucben. 

Wie spricht nun Uitikon diese uns 
so wohlvertl'auten und so schwer 
beeinflußbal'en jungen Menschen an? 

Der prächtige Direktor Get'ber 
- kein Bürokrat, ein Mensch, dessen 
Lebenswerk Uitlkon ist - sagt kurz 
zu dem Zugang: "Wir wollen Dich 
jetzt einen anderen Weg füllren. 
Dabei müssen wir gegenseitig ga nz 
offen sein! Du darfst Dich auf un
ser Wort verlassen und darfst je
derzeit kommen, wenn Dich etwas 
drückt, lmd Dich aussprechen! Wir 
behandeln Dich so, wie man llotte, 
junge Menschen behandelt. Die An
stalt will eine Schule sein, die Dir 
den neuen Weg vorbereiten will. 
Fortlaufen darfst Du nicht - wir 
h_aben keinen Wächter - wir schlie
ßen Dich nicht ein. Wir wollen we
gen 6 Schwächlingen, die pro Jahr 
fortlaufen, nicht 90 Kameraden ein
sperren. Wir vertrauen Dir! !,. 
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Diese Verpllichtung der Direktion 
zur Offenheit wird unter allen Um
ständen gehalten, besonde_rs auch 
dann, wenn der Schüler nicht mehr 
offen ist. So werden die monatlichen 
Noten über Arbeit, Betragen, GE-



SINNUNG am schwarzen ßrett ver
öffentlicht. Ist unrichtig gemeldet 
worden, so wird auf begründeten 
Einspruch des Betreffenden korri
giert. Auch die Beurteilungen der 
Mitarbeiter an Gerichte und Eltern 
stehen dem Zögling zur Einsicht
nahme offen, genau wie die J ahres
l'echnung des Anstaltsbetriebes. 

.. Es gibt nichts Schlimmeres als 
UnoHenen und Schwachen Offen
heit zu versprechen und dann nicht 
ganz offen zu sein." 

Auf Land- und Gartenarbeit als 
vernünftiger und nutzbringender Be
schäftigung wird als wertvoller Er
zlehungsIaktor besonderer Wert ge~ 
legt; denn 

"in deI' Ackerel'de liegt ein Ge
heimnis, das uns froh und zufrie
den macht, das uns körperlich 
und geistig nährt." 

An selbständiger Arbeit soll er 
sich freuen können und durch sie 
zur Selbstachtung und gesunderem 
Selbstbewußtsein geführt, Selbst
zucht und Willen gestählt werden. 
(vergl. hierzu die einschlägigen 
grundlegenden Ausführungen des 
bayr. Ministerialrats Leopold und 
Dr. Flick "Uber Gruppentherapie" 
Im Juliheft 1950 von "Das Beste 
aus Readers Digest" S. 49.) Dabei 
bilden in Uitikon Leitung, Mitarbei
ter, Erzieher, Angestellte und Schü
ler eine harmonische Arbeits- und 
Hausgemeinschaft, ein "team-work", 
wobei sich jeder verantwortlich 
fühlt. Herr Direktor Gerber vertritt 
aus langjähriger Erfahrung mit vol
lem Recht die Ansicht, daß der 
StrafvolJzug nur dann zum Erzie
hungsvolJzug werden kann. wenn 
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alle Vorgesetzten 
ganze Menschen 

sind und als solche eine Gesin
nungsgemelnschaJt bilden. Erst dann 
können sie aus ihren Zöglingen Ge
meinschaftswillige als Ziel jeden 
Strafvollzugs bilden. Also die wich
tige Einsicht, daß die Schwierigkeit 
meist nicht In Problem und Aufgabe, 
sondern in der Unmöglichkeit liegt • 
seelisch gesunde Vollmenschen als 
Persönlichkeiten zu finden. Was 
nützen 'l'heorien, Systeme, Organisa
tionen, wenn sie nicht von Mensch zu 
Mensch praktiziert werden können? 

Die Person des Leiters von Uitikon 
ist begeisterndes Beispiel, daß das 
Persönliche, Menschliche und Hin
gebende mitreißend auch bei schwe
ren "Fällen" wirkt und daß nur po
senlose Hingabe an Untergebene 
und Schüler befruchtend und an
spornel\d beeinflussen kann: "Un
sicherheit - Unbeherrschtheit - fal
sche Vertraulichkeit der Vorgesetz
ten wirken auf die zu führenden 
Menschen destruktiv und hemmend. 
Volle Hingabe, Klarheit des WiI1~ns 
- Sicherheit - Ruhe. innere Uber
legenheit - echter Humor und Takt 
wirken beu'eiend und aufbauend. 
Erst wenn wir selbst frei sind von 
Vomrteil. Verkrampfung, Furcht, 
Angst werden wir fähig, auf uns 
anvertraute schwache Menschen be
freiend zu wirken." Ungeduld und 
Gleichgültigkeit sind auch hier Tod
sünden. (Kalks, Der Prozeß) Wie 
richtig gesehen! 

Täglich können wir im Beruf er
leben, daß unverkrampfte Freund
Uchkeit und lösender Humor auch 
bel Verstockten die Herzen öffnet 
und die Angst, die Mutter der mei-



eten LUgen, \"erschwinden läSt. Der 
Junge Mensch muß vertrauen kön
nen. Welch entscheidende Rolle die 
Gewinnung des Vertrauens im Straf
vollzug bei der El'ziehungsaufgabe 
zur Erzielung der so wichtigen in
neren Wandlung spielt, ergibt sich 
instruktiv aus dem interessanten 
Artikel "Hinter Zuchthausmauern" 
von James Finan ("Das Beste aus 
Readers Digest" Juli 1950 S. 41). Der 
Zögling muß nicht gleich .,Konse
quenzen" seiner natürlich oft miß
verstandenen Wahrheitsliebe fürch
ten müssen, muß aur die Großher
zigkeit und auf das menschliche 
Verständnis einer richtigen Persön
lichkeit rechnen können, die selbst 
schon viel erfahren und gelitten hat 
und nicht sofort jeden Unglücklichen 
und Unglückseligen in das Prokru
stesbett eines "Normal- und Ideal
menschen" mit Energie, d. h. mit 
Gewalt spannen will. Der zu Füh
rende muß unaufdringlich spüren, 
daß es der andere ehrlich und gut 
mit ihm meint, und zwar weniger 
aus Worten, als aus seiner ganzen 
Haltung. Er soll allmählich seine 
"Schalen'! ablegen und sein .,wirk
liches Ich" ungesll'aft zeigen dürfen. 
Und das wird er sicher spüren, wenn 
der Leiter ein Vel'$tändnis zeigt für 
Menschliches und "allzu Menschli
ches", lieber durch Lob die guten 
Seiten weckt als durch schroffen 
Tadel den Verstockten und Geäug
steten noch unzugänglicher macht. 
Natürlich gibt es hier Konflikte im 
Menschen, der zur gleichen Zeit 
Autoritätsperson und Vertrauens
sucher sein muß, dieselben Konflikte 
wie zwiscnen dem Strafzweck der 
Sühne und dem der Erziehung, wie 
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zwischen den gleichberechtigten In
teressen des Individuums und denen 
der schutzbedtirftigen Gemeinschaft. 

Das gerade filI· eine Jugendan
stalt so wichtige Problem der Schaf
fung einer für die Persönlichkeits
erziehung günstigen Atmosphäre, in 
der sicb .,Pflanzen" wohlfühlen und 
ohne äußeren Zwang durch günstige 
Umweltverhältnisse und wertvolle 
Beziehungen "veredelt" werden kön
nen, ist in Uitikon vorbildlich ge
löst. So bieten die Vorgesetzten 
eines Raumes den Zöglingen zu er s t 
einen freundlichen Gruß; das warm
herzige DU paßt wie selbstverständ
lich zu dem menschlichen Ton des 
ganzen Hauses ; die Schüler beneh
men sich ungezwungen. aber sehr 
anständig und höflich. 

Daß die Atmosphäre des Hauses, 
dem ein kluger und gütiger Mann 
als Vater vorsteht, für die Jugend
erziehung so reiche und gute Fi'ucht 
schon viele Jahre hindurch trägt, 
ist nicht zuletzt eine Folge des Um
standes, daß das Haus auch eine 
Mutter in der Fl'au des Anstaltslei
ters besitzt, der von Amts wegen 
der gesamte Hausdienst, die Küche, 
Vorratsräume, Waschküche, Wäsche 
und die Gal'tenanlagen anvertraut 
sind und die ihrer schweren Auf
gabe mustergültig gerecht wird. Sie 
fUhrt die Zöglinge an den Arbeits
stellen in ihre Arbeit ein und ist da
durch direkt an der Erziehungsauf
gabe beteiligt und zwar, wie die 
Erfahrung beweist, mit bestem EI'" 
folg. Wie sicb Frauen leichter durch 
Männer, so lassen sich oft Männer 
leichter durch Frauen, wenn es in 
in der richtigen Art geschieht, be
einflussen, führen und erziehen. 



Direktor Gerber sagt daher aus 
langjähriger Erfahrung: 

"Die Mitarbeit der Frau in der 
Schule der Erziehung ist unerläß
lieh. Das Haus ohne Frau würde 
den Glanz und die Wärme ver
lieren und müßte viel Schönes 
einbüßen und entbehren!" 

Die Problematik bleibt dem Voll
zugsbeamten nicht erspart. Nur eine 
reüe Persönlichkeit, wissenschaftlich 
und philosophisch intel'essiert, (ler 
vollen Wirklichkeit mit ihren Rela
tivitäten nüchtern aufgeschlossen, 
demütig-wissensdurstig und doch 
selbstsicher, vermag ihr gerecht zu 
werden und bei den Gefangenen 
zugleich Achtung und Verh'auen zu 
wecken. Vertrauen ist der Schlüssel 
zum Menschenherzen. Wir brauchen 
vertrauenswürdige und vertrauen
erweckende Persönlichkeiten, gütige 
Menschen Im schwersten Beruf: 
Menschen zum Guten zu führen! 

Dieses für die Erziehung so wich
tige Vertrauen kann nur errungen 
werden, wenn, wie in Uitikon, die 
Seele des anvertrauten Menschen 
respektiert wird, und wenn man 
sich jederzeit bewußt ist, "daß deI' 
Zögling in ein e r Hinsicht, im 
Punkte der Menschlichkeit und der 
Existenz seiner Seele, die gl eie h e 
Daseinsberechtigung hat wie wir 
selber". 
Immer und immer wieder betonte 
Direktor Gerber, daß trotz gelegent
licher und wohl unvermeidbarer Ent
täuschungen immer wieder vel'sucht 
werden muß, mit richtiger Vber
legenheit, Erfahrung, Menschen
kenntnis und mit persönlichem Ein
satz das Vertrauen der mißtrauischen 

und verschlossenen jungen Menschen 
zu gewinnen. 

Interessant ist die Durchführung 
des Progessivsystems in Uitikon: 
1929 haben sich die Schiller orga
nisiert und zwar in 4 Gruppen: 

1. Anfängergruppe (die ersten 
sechs Monate) 

2. Zwischengruppe (automatisch 
nach sechs Monaten) 

3. Aspirantengruppe (durch Schü
lerwabl) 

4. Kerngruppe (durch Beförde
rung der Zöglinge). 

Wer sieb schlecht führt, kommt 
in das "Remontendepot" (sie!) Alles 
ist Sache der Zöglinge selbst: Na
mensgebung dei' Gruppen, Organi
sation und Abhaltung der Wahlen. 
Wöchentlich wel'den durch die Schü
ler gruppenweise Sitzungen abge
haiten. Diskussionen veranstaltet. 
Die Gruppen machen Vorschläge, 
halten Abstimmungen, "was abge
stimmt wird, gilt". Es herrscht weit
gehend Selbstverwaltung. "Sie ist 
lebendig, elastisch, aber muß in fes
ter Hand bleiben". (VergJ. hierzu das 
amel'ikanische System der Guides 
Group lntel'action!) 
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Seit vielen Jahren bestimmen die 
Zöglinge selbst über: 

Urlaubsturnus, 
Ablösungsdienst am Sonntag, 
Obmann, SpeisesaalcheJ, Tischchef, 
Ausgestaltung der Räume, 
Verwendung des Verdienstanteils, 
Reisevorschläge für Bergwande
rungen, 
Durchführung der Freizeit, 
Vorschlagsrecht für bauliche Ver
besserungen, 
Mitsprache bei Straffällen. 



(Ein Zöglingsgericbt wird von 
den Zöglingen abgelehnt!) 

Die Schüler h~ben also hier die 
als erzieherisch wichtig el'kannte 
Möglichkeit, selbst zu den sie inter
essierenden Fragen aktiv und maß
gebend Stellung zu nehmen. 

Die langjähl'igen Erfahrungen ba
ben in UiUkon gezeigt, daß der jun
ge Mensch so weitgehend um Be
trieb interessiert werden kann, aber 
immer unter der festen, aber ela
stischen Hand eines wohlwollenden, 
verstehenden Leiters, der folgen
des Ziel anstrebt: 

"Tut der Zögling seine Pflicbt, 
soll er Anteil haben am Schönen 
und Guten. Ist er nachlässig, muß 
er seine Sache erst in Ordnung 
bringen. Wer seine Pflicht freudig 
tut, soll es schön haben". 

IJberall spürt man in Uitikon un
aufdringlich, aber unübel'sebbar die 
Religion der Tat. "Die Wahrheit ist 
Christentum - (lie Religion ist 
Menschentum". Olme jede t1berwa
chung besuchen die Zöglinge Sonn
tags die Gottesdienste, essen auch 
seit Jahren ohne Aufsicht. Als Tisch
chefs fungieren Mitglieder der As
pirantengruppe. "Der Zögling hat 
ein Recht darauf, daß die Speisen 
jederzeit mit äußerster' Sorgfalt zu
bereitet und in peinlich sauberem 
Gescbirr serviert werden!" 

Daß Unterricht und ärztliche Be
treuung zu ihrem vollen Recht kom
men, bl'aucbtnicht betont zu wel'den. 

Mit Bedacht sind die Wohnräu
me (Einzelzimmer und Viel' - M;;lnn
zlmmer mit Dießendem Wasser) so 
eingerichtet und ausgestattet, daß 
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"wir uns selber darin wobl fühlen 
könnten." 

Die Zöglinge tragen Anzüge, die 
sie bewußt nicbt als Anstaltsinsas
sen kennzeichnen. 

In den höheren Gruppen el:halten 
die Zöglinge ,'egelmäßig Urlaub 
aus der Anstalt: Aspiranten-Gruppe 
halbjäbrlich 1 Tag, KCI'n-Gl'uppe 
vierteljährlich 1 Tag und während 
der mehrmonatlicben Bewährungs
zeit der Kerngruppenmitgliedschaft 
alle drei Wochen 1 Tag. Als weitere 
Vergünstigungen werden gewährt: 
Einzelposten, Einzelzimmer, auswär
tige Arbeiten, tJbernahme von be
stimmten Amtern. Besuch von Kon
zerten, Stadttheater und Schauspiel
haus (in Zü,'ich!). Zugleich wird 
dadurch auch "die Beyölkerung dazu 
erzogen, ihre bisherige Gemein
schaftsfeindUchkeit gegenüber dem 
gutwilligen Zögling aufzugeben". 
In meiner Anstalt suebe ich dieses 
Problem dadurch zu lösen, daß ich 
gelegentlich die Bevölkerung an 
VorstelllUlgen des von jungen Ge
fangenen veranstalteten Theaters 
teilnehmen lasse, deren Erlös der 
Gefangenen - Obsorge zufließt. Ich 
babe bisher sehr gute Erfahrungen 
damit gemacht. Die freien Menschen 
sehen auch im Gefangenen den 
Menschen und freuen sich, daß nicht 
nur sie durch ihr Entgelt, sondern 
auch die Gefangenen selbst durch 
die aufgewandte Mühe den mittello
sen Entlassenen zu belfen versuchen. 
Die Presse hat dieses Ziel volJ an
erkannt, wenn sie u. a. berichtet: 

"Es wehte durch die ganze Ver
anstaltung ein Geist wohltuender 
KlI.meradschaft, die nicht etwa zur 
Opposition gegen die Leitung des 



Hauses tangierte, sondern zur stillen 
gegenseitigen Hilfe und Aufmunte
rung. Wir glauben, daß der Leitel' 
der Strafanstalt damit einen guten 
Weg beschritten hat". 

Dem Hausstraren-Pl'oblem wit'd 
in Uitikon mit Recht besondere Be
achtung geschenkt. Der erfahrene 
Praktiker wird ja auch bei uns in 
der Hausstrafe nicbt nur stur eine 
namentlich in Jugendstrafanstalten 
meist nur unÜberlegte, oft dumm 
impulsive Disziplinwidrigkeit zu 
sühnen suchen, sondel'n bei Ver
hängung der Hausstrafe stets auch 
die künftigen Folgen abwägen und. 
sie inden El'ziehungszweck einbauen 
So haben wir gute Erfahrungen mit 
der Zubilligung von Bewäbl'ungs
fristen für die ganze oder einen Teil 
der an sieb fälligen Arreststrafen 
gemacht. wenn es sich nicbt um 
renitent-freche oder ausgesprochen 
bosbaft-zyni!!che Gefangene bandelt. 
Denselben Standpunkt vertritt Herr 
Direktor Gerber: 

"Es ist selbstverständlicb, daß es 
sieb bei den Hausstrafen nicbt mehr 
um Strafen im Sinne von Vergel
tungsmaßnahmen handeln kann. 
An Stelle der Strafe muß die posi
tive erzieherische Maßnahme treten, 
und zwal' immer in einer Form, daß 
der Bestrafte in seiner menschlichen 
Würde nicbt verletzt wird. und daß 
sie der Bestrafte richtig auszuwerten 
weiß 1md verstehen kann. Hierin 
liegt die subtile pädagogische Auf
gabe". 

Es leuchtet dem Mann der Praxis 
ohne weiteres ein. daß es sich bei 
aU diesen Fragen um sebr difricile 
Dinge handelt, um Fragen des Taktes, 
des Fingerspitzengefühls, um den 

Sinn für Imponderabilien, aie sich 
schlecht für Pressung in Vorschriften 
und Lösung durch die kalte Ratio 
des Leptosomen eignen, um Vor
schriften, die nie die ganze Fülle 
des Lebens in seinen individuellen 
zahllosen Mannigfaltigkeiten mit 
stets wechselnden Umständen zu 
erfassen vermögen. 

Besserung junger Menschen ist 
hohe Künstlerscbaft und erfordert 
reife, gütige und doch feste Menschen 
mit Einfüblungsvermögen in die Per
son und die Umstände des ihm An
ve-rtl'auten. Egozenh'iscbe Menschen, 
die nicbt auch einmal den Schwer
punkt in den Mitmenschen verlegen 
können, versagen mit Naturgesetz
mäßigkeit. 

Das sind Selbstverständlichkeiten. 
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Und doch ist nichts weniger selbst
verständlich in der Praxis als das 
Selbstvel'ständliche. Aber das ist 
das Erlebnis von Uitikon, daß hier 
das selbstverständliche Gute und 
Schöne dem Wissens durstigen 
als Leben und Tatsache entgegen
tritt, daß hier nicht nur weise ge
redet, sondern auch ganz unauffällig 
und .. selbstverständlich" gehandelt 
wird. Und die Erfolge beweisen, daß 
ausnahmsweise auch einmal der 
kühle und nüchterne Skeptiker Un
recht haben kann. Natürlich kann 
nicht jeder ein Mann von dem For
mat eines Direktor Gerber sein! 
Ich bin mir bewußt, daß viele dieser 
neuartigen freien Methoden in einem 
so urdemokratischen Land wie der 
SCbweiz, wo die Menschen von 
Jugend an eine andere, freiere 
A tmospbäre atm en, besonders 
günstige Entwicklungsmöglichkeiten 
haben und bei uns nur mit großer 



Vorsicht und ganz allmählich und 
behutsam eingeführt werden könn
ten. Denn nichts droht mehr miß
braucht, weniger bedankt und 
schließlich noch höhnisch belächelt 
zu werden als großherzige Güte. 

So wal' es bisher auch nur in 
Uitikon durchführbar, auf Strafzellen 
zu verzichten, die nun in Besinnungs
zellen umgewandelt wurden. Die 
Besinnungszelle ist zugleich Em
pfangsl'aum für Besucher der An
stalt - ein helles, bUtzblanksauberes 
Zimmer. Diese Zelle beißt auch 
" 1 X 1 Zelle ", weil an der Wand 
eine Tafel mit folgender Inschrift 
hängt: 

3 X 7 = 23 lalsch 
Verbesserungen: 
3 X 7 = 21 gut. 

Durch diese ganz simple Rechnung 
soU dem Schiller sein Vergehen klar 
veranschaulichtwerden. Er soll selbst 
einsehen lernen, daß er falscb ge
recbnet hat und soU damit seinen 
Fehler versteben und verurteilen 
lernen. "Dadurch wird dem Inhaf
tierten anschaulich zum Bewußtsein 
gebracht, welche Eigenschaften in 
ihrem Wesen dazu beitragen, sie 
gesellschaftsfeindJich zu machen co. 

Nur Selbstverurteilung ist der nö
tige und sichere Anfang eines an
deren Lebens. 

"Die Kenntnisse der psycholo
gischen Strukturverhältnisse im all
gemeinen sind die unerläßliche Vor
aussetzung, um dem Strafproblem 
aucb nur annähernd gel'echt zu 
werden H. Wie wertvoU wäre es für 
alle mit der Gelangenenerziehung, 
besonders der Jugenderziehung, be
trauten Beamten, Km'se in Psycho
logie absolvieren zu dürfen! Denn 
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schon aus dem Studium psycholo
gischer Fachwerke wird auch der 
alterfahrene Praktiker immer wieder 
neue, tiefe und nützliche Einsichten 
gewinnen. Wieviel mehr könnte erst 
ein Colloquium mit praktischen De
monstrationen hier Gut e s stlften!' 
Wieviel Anregungen und Belehrung 
habe icb nur aus dem so gescheiten 
Bucb "Herta Kraus, CASEWORK, 
Metznerverlag, Frankfurt", geschöpft. 

Typisch Uitikon war aucb die ori
ginelle Idee, die ehemaligen Straf
zellen in Schlaf -Wohnzellen umzu
bauen und diesen Zellen die Namen 
ehemalige.' SchweizeI' Justizdil'ek
toren mit deren Einverständnis zu 
geben. Die hohen Herl'en gaben 
es und dazu noch einen Sinnspruch 
als " Schutzpatrone " der einzelnen 
Zimmer. Das sieht dann so aus: 
Am Zimmer steht außen angeschrie
ben: "Ständerat Wettstein " und 
innen hängt folgender Spruch an 
der Wand: 
"Justiz soll nicht bloß Buchstabe sein, 

sondern Gei s t, 
in welchem der Glaube an das Gute 

im Menschen lebendig bleibt ". 
Nicht unterlassen möchte ich, noch 

den Spruch der Zelle "Nationalrat 
Kägi" anzuführen, der mir beson
ders gefallen hat. Da heißt es am 
Schluß: 

"Möge sich jeder immer wieder 
daran erinnern, daß am Ende des 
Lebens nur die guten Taten wiegen, 
wo wir den anderen Menschen 
Gutes und Liebes getan haben '". 

Dieser Geist der soliden Eh/'
barkeit, Biederkeit und Menschen
güte, der das ganze Schweizer 
Leben - natürlich mit Ausnahmen -
durchwaltet, ist das Fluidum, das 



den Ausländer in der Schweiz wohlig 
umfängt und das kleine Musterland 
der ganzen Welt so sympathisch 
und liebenswert erscheinen läßt. 
Schöner könnte man das Geheimnis 
der Erziehungserfolge Uitikons -
ein anerkanntes Vorbild für den 
Jugendstrafvollzug der ganzen 
Welt - nicht enträtseln, als es Di
rektor Gerber getan hat in den 
Worten: 

,.Bei der Erziehung muß man tief 
pflügen: Ich weiß, es schmerzt 
den Acker und das Werkzeug, 
das ihn pUügt. Menschen und Tiere 
werden müde. Aber nach Jahren, 
deren Zahl wir nicht bestimmen, 
dann kommt die Ernte, voll, groß 
und schwer! Der Acker gibt zu
rück, was Du ihm im Glauben 
und Vertrauen schenktest und was 
Du ihm in treuer Pflichtertüllung 
gabst, er segnet Deine Arbeit und 
gibt das Saatgut zurück in schwerer 
goldnel' Ernte, und das ist 
die Wahrheit und die Liebe!" 

Gerber ist ein Nachfolger und 
gelehriger Schüler seines großen 
Landsmannes: des Pädagogen Pesta
lozzi, dessen Spruch nicht umsonst 
das Chefbüro der Kantonalen Ar
beitserziehungsanstalt Uitikon ziert. 
Unter Glas und Rahmen fällt er dem 
dort so gütig aufgenommenen, lern
willigen Besucher aus dem Ausland 
(das schöne Gästebuch bezeugt deren 
große Zahl) sofort in die Augen. 
Er lautet: 

"Der Mensch ist gut und will das 
Gute, er will nur dabei auch wohl 
sein, wenn er es tut, und wenn 
er böse ist, so hat man ibm sicher 
den Weg verrammelt, auf dem er 
gut sein wollte. Oh, es ist ein 
schreckliches Ding um dieses Weg
verrammeln, es ist so allgemein, 
und der Mensch ist deshalb so 
selten gut. Aber dennoch glaube 
ich ewig und allgemein an das 
Menschenherz und gehe jetzt in 
diesem Glauben meine bodenlose 
Straße, wie wenn sie ein gepflaster
ter Weg wäre". (Heinr. Pestalozzi). 

Jedfr Beruf ist Dienst Dill ?·,räd,stcn. 

Es gibt keine Arbeit, die nidlt unter delll Gebot stiillde: 

Du sollst deinetI l\"idlslen LiebeIl wie didl selbst. 

Theopllil Spoerri 
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Eindrücke und Gedanken beim Besuch 
eines deutschen Gefängnisses 

von Rafelende .. Walte .. Wal.al, Gerängni8llbtellung beim J..IlndeskoßlmiBSllJ' 
für WOrttembcrg -Baden, StuUgart 

Die Ansicht, daß Gefängnisse An
stalten sind, "in welche die Verbre
cher zur Verbüßung ihrer Strafe ge
schickt werden," wird heute noch 
weitgehend in den Kreisen der 
Fachjuristen vertreten. Das ist bis 
zu einem gewissen Grade aus der 
stiefmütterlichen Behandlung, die 
das deutsche Gefängniswesen von 
jeher von seiten der Facbjuristen 
erfahren hat, verständlich. Eine 
ähnliche Einstellung jedoch auch 
Im Kreise der berufenen "StrafvoLl
strecker" anzutreffen, hatte ich nicbt 
erwartet. Man redet zwar auch in 
diesem Gefängnis von El'ziehungs
strafvollzug und hut dabei die im 
Jahre 1923 aufgestellten l'eicbsein
heitlichen Strafvollzugsgrundsätze 
im Auge. Viel mehr als den Namen 
und einige erfolglose Maßnahmen 
haben diese Reichsgrundsätze je
doch nicht gebracht. Sie konnten 
gar nicht mehr bringen, weil die 
Grundlage. von der man - vermut
lich mit den lautersten Absichten -
ausging, eine schiefe war. Man 
kann erwachsene Menschen - mit 
denen es der Strafvollzug doch re
gelmäßig zu tun hat· - nicht erzie
hen in dem Sinne, daß man sie 
gleich einem jungen Baume in die 
gewünschte Richtung biegt. Was 
ihnen ein Gefängnis äußerstenfalls 
geben kann, ist Anregung und Hilfe 
zur "Selbsterziehung". Das bedeu
tet nicht, daß äuß~re Maßnahmen 
zwecklos seien, im Gegenteil, der 
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innere Kampf des Gefangenen wird 
leichter sein und mit größerer Wahr
schein�lchkeit zum Guten ausschla
gen, wenn er das Erziehungsziel, 
das die Anstalt sich gesteckt bat, 
und das sie mit Hilfe eben dieser 
äußeren Maßnahmen durchzutühren 
gedenkt, als richtig und wertvoll 
erkennt und aus eigenen Kräften 
anstrebt. Kino, Theater, Rundfunk, 
Unterricht usw. vermögen jedoch 
den Gefangenen kaum zu beeinßus
sen; wenn nicht das ganze Anstalts
leben vom richtigen Geist beseelt 
ist. In diesem Sinne sind .alle Er
ziehungsmaßnamen stets nur Hilfs
mittel, die vielleicht unentbehrlich 
erscheinen, niemals aber allein 
schon den Erziehungsstralvotlzug 
ausmachen. 

Ich habe bewußt davon abgese
hen, eine genaue Schilderung der 
Anstalt zu geben - sie mUßte docb 
lückenhaft bleiben. Ich will nur auf
zeigen, was ich rur bemerkenswert, 
für falsch oder für unzweckmäßig 
halte und warum ich es dafür balte. 

1) Der übliche vierDügelige Zel
lenbau mag für den Architekten 
"schön" sein, jedenfallS ist er zweck
mäßig, aber - wie alles nur Zweck
mäßige - starr und streng. Man 
fühlt sich sofort im Gefängnis. Die 
Tatsache, daß ein ~inziger Beamter 
von der Zentral halle aus praktisch 
jede einzelne Zellentür überwachen 
kann, bat etwas Bestechendes und 
für den Laien Verblüffendes, birgt 



aber zugleich auch den Nachteil, 
daß die Räume der Verwa,ltung -
um die Sicht nicht zu stören - not
wendigerweise außerhlllb des ei
gentlichen Zellenbaues liegen müs
sen. Dadurch wird die Fühlungnah
me der Verwaltung mit den Insas
sen und das Hineindenken der Ver
waltung in die Probleme der Insas
sen unnötig erschwert. Gemein
schaftsräume fehlen fast völlig, 
soUen aber demnächst wenigstens 
in b,eschränkter Zahl eingerichtet 
werden. Das heutige Personal trägt 
an diesen Mißständen selbstver
ständlich keine Schuld; die Anstalt 
wurde erbaut, als man, wenigstens 
auf dem Kontinent, das sogenannte 
Pennsylvanische System deI' Einzel
haft mit völliger Absondel1ll1g der 
Gefangenen von jedem äußeren 
Einfluß noch für der Weisheit letz
ten Schluß hielt. Die Verwaltung 
sollte sich damals gar nicht soviel 
um die Insassen kümmern, man 
glaubte dem Gefangenen am besten 
zu heUen, wenn man ihn mit seinen 
Zweifeln und Reuegefühlen allein 
ließ, damit er später dic Anstalt 
mlt dem Bewußtsein, gesühnt zu 
haben, "geläutert" zu sein, verlas
sen konnte. 

Vielleicht tt'ägt diese Tradition 
ihren Teil Schuld daran, daß der 
Geist, der heute noch in den Mau
ern dieses Gefängnisses wohnt, im 
Grunde kaum sich vom reinen Süh
negedanken entfernt hat. 

2) Man kann niemandem daraus 
einen Vorwurf machen, daß CI' mit 
den heutigen Zielen der Strafvoll
streckung nicbt einverstanden ist, 
das ist seine Sache - aber er soll 
dann so ehrlich sein und die Mit-

arbeit ablehnen oder - wenn er 
schon seine Arbeitsstelle nicht ver
lieren will - sich umstellen und 
einordnen. Was nützen sonst die 
Beamten, die uneigennützig und 
verantwortungsvoll um die Verwirk
lichung der neuen Ziele bemüht sind, 
wenn sie sogar in den Reihen ihrer 
Kollegen auf Ablehnung und Wider
stand stoßen? Was nlitzen diese 
Beamten, wenn der Direktor der 
Anstalt gegen einen Gefangenen, 
der es gewagt hatte, sich beim 
amerikanischen Gefängnisoffizier zu 
beschweren, gerichtlich vorgehen zu 
müssen glaubt? Wenn ein Gefange
ner unzufl'ieden ist, so muß der 
Fehler nicht notwendig bei ihm lie
gen. Man prüfe sich zunächst selbst, 
ob man nicht etwa selbst etwas 
falsch gemacht hat. Ohne Selbst\Qi
tik ist auf die Dauer keine Erzie
hllogstätigkeit denkbar. Und wenn 
er sich zu Unrecht beschwert hat: 
vielleicht liegt der Grund seiner 
Unzufriedenheit, die sich zufälliger
weise jetzt und hier Luft gemacht 
hat, anderswo im Anstaltsleben. 
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Es muß doch zu denken geben, 
wenn die Gefangenen beim Heran
kommen eines Beamten gar nicht 
oder nur zögernd Platz machen, ge
hässige Bemerkungen fallen lassen, 
auf Fragen nur mürrisch antworten. 
Das läßt sich - wie es ein Beam
ter getan hat - damit, daß die 
meisten Gefangenen aus der Groß
stadt stammen und "gewiegte Bur
schen" sind, nicht erklären. Sollten 
denn gerade in diesem Gefängnis 
nu.r ausgekochte Schurken einsit
zen '? Das Gegenteil ist der Fall: ein 
erheblicher Teil der Gefangenen 
bat nur eine kurzfristige Freiheits-



strafe zu verbüßen, Hierin allerdings 
dürfte bis zu einem gewissen Grade 
die Ursache fÜI' die Spannung zwi
schen Personal und Insassen liegen. 
Mit kUl'zzeitigen Strafgerangenen ist 
nur sehr schwer in Kontakt zu kom
men, einfach deswegen, weil die 
Zeit für eine nähere Fühlungnahme 
nicht ausreicht. Daß eine Spannung 
aber gegenüber aUen Gefangenen 
besteht, ist damit nicht el'klärt. 

3) Worauf es mir anzukommen 
scheint, ist folgendes: 

a) gründliche Aufklärung des Per
sonals über das Wesen und die 
Vorzüge des Erziebungsgedankens 
im Stl"afvollzug, notfalls Einstellung 
neuer, junger Beamter, die nieJlt 
durch Erfahrung und durch Gewöh
nung an das aIte Vollzugssystem 
einseitig, konservativ und unduld
sam geworden sind. 

b) Abkehr des Personals von der 
schematischen Glel:Jhbehandlung ei
nes jeden Rechtsbl'echers. Der Straf
vollzug hat es nicht mit dem Kol
lektiv.,lnsassen", sondern mit Indi
viduen, mit unteI' sich sehr verschie
denen Menschen zu tun. Jeder diesel' 
Menschen will anders angefaßt sein. 

c) Abkehr von der Unduldsamkeit 
gegenüber den Gefangenen. Nicht 
jeder, der gegen die Anstaltsord
nung verstößt, tut es aus Bosheit, 
und nicht jedei', der auf noch so 
WOhlgemeinte Maßnahmen anders 
als erwartet reagiert, ist unverbes
serlich. Niemals darf ein Beamter 
sich dabei ertappen lassen, daß er 
Gefangenen etwas in kleinlicher 
Weise nachträgt. 

d) Wenn ein Gefangener sich be
schweren will, dann lasse man es 
ihn tun, ohne daß er Nachteile be
fürchten muß, Sehr oft ist er scbon 
zufrieden, wenn er sich ausgespro
chen hat, ohne auf Widerrede ge
stoßen zu sein. Erheblichen Bean
standungen soll nachgegangen wer
den; wenn sie berechtigt sind, stelle 
man sie ab, wenn nicht, erkläre 
man das dem Gefangenen sachlich 
und olme das Bestreben, ihn künf
tig von weiteren Beschwerden ab
zullalten. 

c) Ein bequemes Leben und, ern
ste El'ziehungsarbeit sind nicht ganz 
zu vereinbaren. Arbeit nach 6 Uhr 
abends lmd an Sonntagen ist eben
so \vichtig wie die Arbeit wäbrend 
der "Dienststunden" und es wäre 
schön, wenn das Personal dieses 
einsehen würde. 

Ich darf zum Schluß noch folgen
des bemerken: Mancher Mißstand, 
der mir in diesem Gefängnis auf
I'lel, besteht auch in anderen An
stalten, allerdings, soweit ich es 
übersehen kann, nirgends so ge
häuft wie dort. Was mich aber ver
anlaßt hat, gerade am Beispiel die
ses Gefängnisses dazu Stellung zu 
nehmen, ist einmal die Erwägung, 
daß dieses Gefängnis seiner äuße
ren Gesta.1t und seinen Einrich
tungen nach, berufen sein könn
te, eine Musteranstalt zu werden, 
zum andern die Feststellung, daß 
nirgends das Fehlen der richtigen 
Einstellung zu den Problemen des 
Strafvollzuges so in die Augen 
springt, wie gerade in dieser Anstalt. 

jUmsdltl/, die keil/I! Prclblelll~ kl!lItltll, silld //leisteIls beredt. .Jakob BOlISharl. I 
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"So etwas könnte mir nicht passieren" 
Zu.emmense.lenl vom Band •• bl1ro füT du Oelängnilw .. en (USA.) 

Fortsetzung der In Hell Nr. fj begonnenen Arlikelserie 

Beispiel 7 
Am 19. April 1949 gegen 20.30 Uhr 

entwich ein Sträfling aus diesem 
Gerichtsgefängnis, indem er seinem 
Wärter die Pistole aus der HalfteI' 
zog und ihn, als sich diesel' zur Wehr 
setzte, erschoß. Die Einzelheiten 
dieser Entweichung sind wie folgt: 
Dem kurz vorher zu 10 Jahl'en Ge
rängnis verurteilten Mann wurde die 
Erlaubnis erteilt, das Telephon 
im GefängnisbÜl'o zu benutzen, und 
er wurde zu diesem Zweck aus dem 
Zellenblock herausgelassen. Als er 
nach der Beendigung des Gesprä
ches wieder zu seiner Zelle zurück
gebracht wurde, riß er seinem Wärter 
die Pistole aus der Halfter und zog 
sich rückwärtsgehend auf die Straße 
zurück. Obzwar erden Wärter warnte, 
ihm nicht zu folgen, vel'suchte die
ser, sich auf den Stl'äfling zu stürzen, 
wobei der Wärter jedoch von einer 
Kugel seiner eigenen Pistole tödlich 
getrol1en wurde. Der Gefangene floh 
dann entlang der Straße und ver
suchte sich im Keller eines Privat
hauses zu verstecken. EI' wurde je
doch entdeckt und sein Versteck 
umstellt. ln der anschließenden 
Schießerei erschoß der StI'äfling 
einen Polizeibeamten, wurde dann 
aber selbst auch tödlich vel'letzt. 

Drei Tage vor dem Ausbruch wal' 
die gefährliche Handhabung des 
Tragens von Waffen durch das Auf
sichtspersonal in unmittelbarer Nähe 
der Gefangenen mit dem Direktor 
besprochen worden. Man wal' über-
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eingekommen, eine diese Handha
bung verbietende Dienstanweisung 
zu erlassen. Eine diesbezügliche 
Untersuchung, die ungefähr einen 
Monat nach der Schießerei stattfand, 
ergab, daß mindestens ein Mitglied 
des Wachpp.rsonals Doch immer 
während des Wachdienstes eine 
Pistole in der Halrter trug. 

Die Flucht war ermöglicht 
worden: 

1. Weil der Gefängnisdirektor die 
Warnung ignorierte, daß in seinem 
Gefängnis eine gefährliche Hand
habung existierte. 

2. Weil das Personal nicht geschult 
und der festen Uberzeugung war, 
daß das Tragen einer Waffe zu 
jeder Dienstzeit das einzige Mittel 
sei, die öffentlichkeit und sich 
selbst zu schützen. 

3. Weil keine Dienstordnung vorsah, 
daß Gefangene aus rein persön
lichen Gründen nach denGeschäfts
stunden ihre Zellen nicht verlassen 
durften. ln diesem Falle handelte 
es sich um einen gefährlichen 
Insassen, der erst kurz vorher 
zu 10' Jahren Gefängnis verurteilt 
worden war und trotzdem mit 
nur einern diensttuenden Beamten 
zum Büro gelassen wurde. 

BefspleJ 8 

Am :!7.Februar1947 gegen2t.50Uhr 
entkamen 11 Gefangene aus einem 
Zellenblock des im 3. und 4. Stock
werk des Gerichts liegenden Ge-



richtsgefängnisses. Nachstellende 
Einzelheiten erklären die angewandte 
Fluchtmethode. 

Es ist immer üblich gewesen, die 
Getangenen bis 22 Uhr im Tagesraum 
zu lassen, und die Tagesl'aumtür 
bis 20 Uhr oUen zu lassen, damit 
die Kalfaktoren in ihre Zellen geben 
konnten. Die Kalfaktoren, die auch 
die Schließ vorrichtungen bedienten, 
waren in dem vorderen Teil des 
Tagesraumes untergebracht und 
dw·oh ein Eisentor vom rückwärti
gen Teil des Tagesraumes, in weI
chem die anderen Gefangenen unter
gebracht waren, getrennt. Um 20 Uhl· 
betrat der diensttuende Wärter den 
Zellenblock. um den Kalfaktor in 
seine Zelle zu sperren und die Ta
gesraumtür zu verscbließen. Er be
hauptete nach her, die Tür verscblos
senzu haben,konnte Richjedoch nicht 
mehr erinnern, ob er den Kalfaktor 
in seine Zelle gesperrt hatte. Seinen 
eigenen Aussagen nach begab sieb 
dann der Würtel' zum Wachkorridol·, 
um nach den Insassen zu sehen und 
nachzuprüfen, ob sieb niemand au
ßerhalb des Tagesraumes versteckte. 
Er zählte jedOCh die Gefangenen 
nicht. Auch prüfte er auf dem Rück
weg nicbt die 1'agesraumtür, ob sie 
vorSChriftsmäßig verschlossen war. 
Er untersuchte nicht eines dei· offen
sichtuchen Verstecke, in denen sich 
ein Insasse verbergen konnte, wie 
z. B. ein Gerätespind neben der Ver
schliel3vorrichtung. Innerbalb weni
ger Minuten, nachdem der Wärtel' 
den Block verlassen hatte, kam ein 
Kalfaktor, der sich in diesem Spind 
versteckt gehalten hatte, heraus, 
schloß die Tagesraumtür auf und 
verstellte die Verschlußeinrichtung 

mit der geöffneten Spindtür so, daß 
man beim Betreten des Zellenblocks 
an Hand der Stellung der Verschluß
hebel nicht feststellen konnte, ob 
die Tagesraumtür offen oder zu ist. 
Er betrat dann wieder den Zeilen
block, zog die Schiebetür zu, ohne 
diese jedoch zu schließen. Der Wär
ter, der um 20 Uhr den Dienst an
getreten hatte, gab zu, daß er keine 
weiteren Kontrollen bis zum Zeit
punkt der Flucht vorgenommen hatte. 
Gegen 21.50 Uhr wollte der Wärter 
die Gefangenen in ihre Zellen schlie
ßen und öffnete die in den Zeilen
block führende Tür. Hierbei wurde 
er jedoch wie auf Kommando von 
den Gefangenen ilbel'lallen, über
wältigt und in eine Zelle gesperrt. 
Die Insassen gingen dann ins Ge
rängnisbüro. wo sie sich aus einem 
unverschlossenen Schl'eibtlschfach 
die Pistole des Wärters aneigneten. 
Mit der Ausnahme von zwei Insassen, 
welche einen anderen Fluehtweg 
einschlugen und im Gerichtsgefäng
nis festgenommen werden konnten, 
fulu'en alle anderen mit dem Aufzug 
zum Parterre, von wo sie sich auf 
die Straße begaben lind in alle Rich
tungen zerstreuten. Der den Aufzug 
bedienende Kalfaktor kehrte dann 
zum ZeLlenblock zurück und befreite 
den Wärter, worauf die Polizei he
nachl'ichtigt wurde. 
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Die Flucht wurde ermögllcht: 
1. Weil der vor 20 Uhr diensttuende 

Wärter sich nIcht versichert hatte, 
ob er alle Gefangenen in ihre 
Zellen eingeschlossen hatte. 

2. Weil derselbe Wärter, obzwar er 
behauptete, daß er immer den 
Block nach versteckten Insassen 



durchsuche, es unterlassen hatte, 
das Gerätespind nachzusehen. 

3. Weil Insassen die Verschlußvor
richtung handhaben durften. 

4. Weil zwischen 20 und 22 Uhr kei
ne Aufsichtsinspektionen der Un
terkünfte der Gefangenen gemacht 
worden waren. 

5. Weil, wenn auch die von den Ge
fangenen gefundene Pistole bei 
ihrer Flucht nicht verwendet wUt·
de, es den Insassen doch immer
hin bekannt gewesen war, daß 
die Pistole im Schreibtisch vel'
wahrt wurde. 

6. Weil bei der Auswahl der Kal
faktoren sogar solche Insassen 
genommen 'wurden, die wegen 
schwerer Vergehen vel'Urteilt wor
den waren. 

BeIspiel 9 
Am 1. März 19·m gegen 6.5(1 Uhr 

entkam aus dem ,auf dem oberen 
Stockwerk dieses Gerichts liegenden 
Gerichtsgefängnis ein Gefangener. 
Dies geschah wie folgt: Während 
der Essenausgabe öffnete der Wär
ter unklugerweise und, wie behaup
tet wird, entgegen den Bestimmun
gen, alle zu den zwei ZeUenblocks 
führenden Türen und ließ diese weit 
oUen, während die Kalfaktoren die 
in Eimern und sonstigen Bebältern 
von der Küche gebrachte Verpfle
gung austeilten. Der Wärter erklärte, 
er kenne keine diesbezüglichen Be
stimmungen und bestand darauf, daß 
er lediglich so gehandelt habe, wie 
es allgemein üblich war. Der flüch
tige Gefangene war in einen der 
Blocks eingewiesen wOl'den und 
sollte unter nOl'malen Umständen 
so lange in seiner Zelle eingesperrt 
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bleiben, bis der Küchenkalfaktor den 
Block verlassen hatte, und die äußet'en 
Türen wieder gut verschlossen wa
ren. Wäht'end sich der Wärter in dem 
gegenüberliegenden Block zwecks 
Uberwachung der Essenausgabe be
fand, entfernte sich der Insasse. EI' 
fand dIe Aufzugtür offen, die eigent
lich den Bestimmungen nach, wäh
rend der Essenausgabe oder, wenn 
sich ein stellvertretender Sheriff oder 
ein Wärter auf dem Kort'idor be
finden, geschlossen sein sollte. 

Niemand weiß, wo der Fahrstuhl
führer war. Diesel' behauptet, in der 
Halle vergossene Milch aufgewischt 
zu haben, als der Flüchtige an ibm 
vorbeilief, in den Fahrstuhl sprang, 
die Tür zuwarf und den Aufzug in 
Bewegung setzte. Er benachrichtigte 
SOf0I1 den Wärter, der so schnell 
wie möglich Alarm seIl lug. Aber es 
verging doch einige Zeit, da der 
Fahrstuhl-Rufknopf das einzige Vel'
ständigungsmittel zwiscben den sie
ben Stockwerkan des Gel'ichtsge
fängnisses war. Mittlerweile konnte 
der Ausbrecher die untere Halle errei
chen und ungesehen vel'schwinden. 

Diese Entweichung war möglich: 

1. Weil alle Türen zu den einzelnen 
Zellen und die äußere zu den 
Zellenblocks führende Tür zu glei
cher Zeit geöffnet wurden. 

2. Weil die Fahrstuhl ... Schiebegitter 
nicht verschlossen waren und der 
Fahrstuhl· Führer seinen Posten 
entgegen bestehender Anweisun
gen verlassen ~atte. 

3. Weil außer dem Fahrstuhl-Ruf· 
knopf kein Ve('ständigungsmittel 
zwischen den vel'schiedenen Stock
werken vorhanden war. 



Disziplinargerichlsbarkeil 
in den Bremischen Strafanstahen 

von Amtsgericbtsrat Dr. Paul SohliJtgmBll1l 

Wie es wohl in allen anderen 
deutschen Ländern heute noch ge
schieht, so wurden auch in Bremen 
schuldhafte Verstösse der Gefange
nen gegen die ihnen durch die 
Vollzugs- oder Hausordnung aufer
legten pmchten in den ersten Nach
kriegsjahren entsprechend den 
Bestimmungen der vom frühe
ren Reichsjustizminister erlassenen 
Strafvollzugsordnung vom 22. Juli 
19-10 vom Anstaltsleiter und in der 
Beschwerdeinstanz vom Direktor 
des Gefängniswesens oder vom Ge
neralstaatsanwalt durch Verhän
gung bzw. Bestätigung von Haus
strafen geahndet. Diese StraIbefug
nis wurde in Anlehnung an ameri
kaniscbe Vorschläge durch die am 
:!. Mai IH49 in Kraft getretene Dienst
und Vollzugsordnung für die Ge
fangenenanstalten des Landes Bre
men in ihrem Geltungsbereich Dis
ziplinarausschüssen und in letzter 
Instanz dem Herrn Senator für .Ju
stiz und Verfassung übertragen. Es 
heißt in § 154 der bremischen D.u. 
V.O. wie folgt: 

"Die Hausstrafen werden von 
dem Strafausschuß, dem Beschwer
deausschuß oder dem Senator für 
Justiz und Verfassung festgesetzt. 

Der Stl'afausschuß besteht aus 
dem jeweiligen Anstaltsleiter oder 
Vollzugsleiter als Vorsitzenden 
und zwei weiteren aus dem Per
sonal der Strafanstalt auf Vor
schlag des Anstalts- bzw. des 
Vollzugs leiters durch den Direktor 
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des Gefängniswesens zu berufen
den Beisitzern. Die Mitglieder des 
Strafausschusses haben gleiches 
Stimmrecht. 

Der Beschwerdeausschuß für 
die Strafanstalten des Landes Bre
men besteht aus dem Direktor des 
Gefängniswesens oder seinem 
Vertreter im Amt als Vorsitzen
den und zwei auf Vorschlag des 
Dit'ektors des Gefängniswesens 
vom Senator für Justiz und Ver
fassung aus der Gefängnisverwal
tung zu berufenden Beisitzern. 
Die Mitglieder des Beschwerde
ausschusses haben ebenfalls glei
ches Stimmrecht. 

Für den Verhinderungsfall ist 
die erforderliche Anzahl von Ver
tretern zu berufen. 

Kein Mitglied des Straf- und 
Beschwerdeausschusses darf in 
derselben Sache in der ersten und 
der Beschwerdeinstanz als el'ken
nendes Mitglied tätig werden. 

Richtet sich die Verfehlung des 
Gefangenen unmittelbar gegen die 
Person des Anstaltsleiters oder 
Vollzugsleiters, so muß der Straf
ausschuß sich einet· Entsche-Idung 
über eine Hausstrafe enthalten. Es 
ist in diesen Fällen sofort ein 
Entscheid des Beschwerdeaus
schusses herbeizuführen. 

Richtet sich die Verfehlung un
mittelbar gegen die Person des 
Direktors des Gefängniswesens, so 
ist ein Entsciheid des Senators 
fül' Justiz und Verfassung berbei
zutübren." 



Durch die vorstehend zitierte Be
stimmung wurden im bremischen 
Gefängniswesen gerichtsähnliche 
Disziplinarausschüsse geschaffen, 
die dank der sorgfältigen Auswahl 
Ihrer Mitglieder wie auch im Hin
blick auf besondere Verfahrensvor
schrIften eine gründliche und ge
wissenhafte Prüfung der den be
schuldigten Gefangenen gemachten 
Vorwürfe und gerechte Entschei
dungen garantieren. § 155 der 
bremischen D. u. V. O. besagt über 
das Verfahren folgendes: 

"Der Sachverhalt wb'd gründ
lich erörtert und in einer Nieder
schrift so festgelegt, daß eine 
Nachprüfung möglich ist. Dem Ge
fangenen ist in jedem Falle per
sönlich Gehör zu gewähren. 

Die Erörterungen erstrecken 
sich erforderlichenfalls auf den 
Geisteszustand des Gefangenen. 
Insoweit wird der Arzt gehört. 

Der Strafbescheid wird mit kur
zer Begründung schriftlich abge
faßt und vom Vorsitzenden dem 
Gefangenen mündlich eröffnet. .. 

In vielen Fällen werden, wenn 
der Beschuldigte den ibm zur Last 
gelegten Sachverhalt ganz oder zum 
TeU bestreitet, Zeugen oder Sach
verständige gehört; auch linden 
Augenscheinseinnahmen statt. Der 
Beschuldigte hat stets das letzte 
Wort und kann sich im Laufe der 
Beweisaufnahme zu allen Aussagen 
erklären, so daß er in seiner Ver
teidigung in keiner Weise beschränkt 
ist. Die Zeugen und Sachverständi
gen werden stets eindringlich auf 
ihre WahrheitspUicht hingewiesen. 
Auch der verspätete Antritt eines 
Entlastungsbeweises, der nicht so-
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fort erhoben werden kann, führt zur 
Vertagung der Verhandlung, wenn 
keine oUensichtUche Verschlep
pungsabsicht zu erkennen ist. Somit 
kann man mit Recht von einer Dis
ziplinargerichtsbarkeit in den bre~ 

mischen GeIangenenanstalten spr'e
ehen, welche voreilige und unbe
dachte Sh'afentscheidungen aus
schließt. 

Hinsichtlich der BeschweI'de gegen 
Hansstrafbeschlüsse heißt es in § 161, 
Abs.2und:lderbremischen D.u.V.O.: 

"Beschwerden, die nach Inhalt 
oder Form beleidigend sind, kön
nen ohne sachlichen Bescheid 
zurückgewiesen werden. 

Uber Beschwerden gegen Haus
strafen entscheidet bei von dem 
Strafausschuß ,'erhängten Stra
fen der Beschwerdeausscbuß. Bei 
von dem Beschwerdeausschuß 
verhängten Strafen der Senator 
fül' Justiz und Verfassung." 

In § 162 der bremischen D.lI. 
V.O. heißt es ferner: 

"Darüber, ob ein geistig er
krankter oder ern seelisch oder 
geistig abartiger Gefangener zu 
einer I'echtserheblichen Beschwer
de fähig ist und demgemäß zur 
Anbringung einer Beschwerde zu
gelassen werden soll, entscheidet 
auf Grund ärztlicher Äußerung 
und Berichte des Anstaltsleiters die 
höhere Vollzugs behörde." 

§ 164, Abs. 2 und :1 der bremi
sehen D.u.V.O. bestimmt: 

"Bei Hausstrafen el'folgt die 
VOllstreckung erst, wenn über 
eine eingelegte Beschwerde ent
schieden ist. 



tjber eine Beschwerde über ei
ne Hausstrare ist umgehend zu 
befinden, um eine von dem Ge
fangenen versuchte Verzögerung 
der Vollstreckung zu verhindern." 

Ob eine weitere Beschwerde 
gegen jede zweitinstanzliche Ent
scheidung des Beschwerdeausschus
ses zulässig ist, kann bezweifelt 
werden. Ober "weitere und erneute 
Beschwerden" von Gefangenen in 
Vollzugsangelegenheiten heißt es 
ganz allgemein in § 16a der bremi
sehen D. u. V. 0.: 

"Gegen einen zurückweisenden 
Bescheid kann der Gefungene 
die Aufsichtsbehöl'de anrufen, die 
der entscheidenden Stelle zunächst 
übergeordnet ist. Die weitere Be
schwerde muß innerhalb von 2 
Wochen nach EI'öf[nung des zu
rückweisenden Bescheides einge
legt werden. Die Entscheidung 
der obersten AuIsichtsbehörde ist 
endgültig. 

Wiederholt der Gefangene eine 
Beschwerde, auf die er von der 
obersten Aufsichtsbehörde bereits 
beschieden ist, so ,braucht illm 
kein Bescheid mehr erteilt zu 
werden." 

Fraglich erscheint. ob diese Be
stimmung sich auch auf "zurück
weisende Bescheide" des Beschwer
deausschusses beziehen soll oder 
nur auf Beschwerdeentscheidungen 
in anderen Vollzugsangelegenheiten 
als Hausstrafsachen. Zugunsten der 
Gefangenen hat der Beschwerde
ausschuß Wlgenommen, daß sie 
sich stets gegen zweitinstanzliehe 
Entscheidlmgen weiter beschweren 
können, wenn eine Haussu'afe er
höht wird, weil die Strafe dann vom 
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Beschwerdeausschuß im Sinne des 
obenzitierten § 161, Abs. 2, der bre
mischen D.u.V.O. selbst verhängt 
lIDd nicht nur bestätigt wurde, oder 
wenn der Gefangene sicb in seiner 
Verteidigung in unzulässiger Weise 
bescbränktgefühlt hat (und dieses 
zum Ausdruck bringt). Der Vorsit
zende des Beschwerdeausschusses 
erteilt den Gefangenen in diesen 
Fällen daher stets eine entsprechen
de Rechtsmittelbelehrung. Er leitet 
aber im übrigen auch soiche wei
teren Beschwerden an den Herrn 
Justizsenator weiter, die als unzu
lässig angesehen werden können. 
In dem bisher einzigen Fall solcber 
Art wurde die weitere Beschwerde 
als unzulässig verworren. 

Die Prüfung t;ler Hausstrafsachen 
durch DisziplinarRusschüsse nimmt 
den in ihren Freiheiten schon stark 
beschränkten und daher auch sehr 
empfindlichen Gefangenen das Ge
fUhl, der Will kUr einer einzelnen 
Person ausgeliefert zu sein, die er 
von seinem Standpunkt aus im we
sentlichen doch Dur als seinen Be
Ilrücker empfindet und deren Sinn 
rür Gerechtigkeit er auch ent
sprechend einschätzt. Sieht der Ge
fangene jedoch, daß sich mehrere 
Mitglieder eines Ausschusses be
mühen, den zu prillenden Sachver
halt In eingehender Verhandlung 
aufzuklären, so gewinnt er doch 
viellach Vertrauen zu einer gerech
ten Beurteilung seiner Angelegen
heit, wie der Vel'fasser diesel' Zeilen 
in zahlreichen Beschwerdeverhand
lungen zu beobachten Gelegenheit 
hatte. Sorgfältige, in ruhiger Weise 
dUI'chgeführte Untersucbungen der 
Beschwerdegründe unter Erhebung 



der angebotenen Entlastungsbeweise 
führten in zahlreichen Fällen zur 
Zurücknahme der Beschwerde. Bei 
klarem und unstreitigem Sachverhalt 
genügte es vielfach schon, dem Be
schwerdeführer die Strafwürdigkeit 
seiner Verleh lungen in eindringlicher 
Weise vorzuhalten, um ihn zur Ein
sicht zu bringen. In diesen Fällen 
wurde stets auf eine Durchführung 
der Beschwerde verzichtet. Das 
Beschwerderegister weist aus, daß 
je 40 "/u aller Beschwerden zurück
genommen wurden oder als unbe
gründet zurückgewiesen werden 
mußten. In einigen Fällen (8°/,,) er
hielten die Beschwerdeführer unter 
Aufrechterhaltung der von den Straf
ausschüssen verhängten Hausstrafen 
bedingten Strafaufschub mit Aussicht 
auf Straferlaß bei Bewährung. Nur 
bei 6 "10 der Beschwerden führten 
diese infolge des für die Beschul
digten günstigen Beweisergebnisses 
zur Aufhebung der verhängten Haus
strafen, und je 3 "/0 der Beschwerden 

wurden wegen ausdrücklich erklärten 
Recbtsmittelverzichts als unzulässig 
verworfen oder führten zu einer 
Heraufsetzung der Strafe. 

Da die Gefangenen seit Errichtung 
der Disziplinarausschilsse bei Ver
hängung von Arreststrafen grund
sätzlich Beschwerde einlegen, be
deutet die Prüfung dieser zahlreichen 
Beschwerden natürlich eine erheb
liche Mehrbelastung der Verwaltung. 
Trotzdem hält der Verfasser dieser 
Zeilen die Einführung der gerichts
ähnlichen Strafgewalt in den bre
mischen Gefangenenanstalten aber 
für einen Fortschritt. Wie oben schon 
bemerkt, bewirken die eingehenden 
Verhandlungen vor den Disziplinar
ausschüssen doch bei zahlreichen 
Gefangenen, daß sie die Stra[wÜl"
digkeit ihrer Verfehlungen einsehen 
und bewahren dadurch manchen 
unter ihnen zum Vorteil der Anstalt 
wie auch zu seinem eigenen Wohl 
vor einer weiteren schlechten 
Führung. 

Urteile lIidll 1'0rsdllleIL - dl!nrl der Maßstab, 

lIadl dem du /lrleilen $oll$t, liegt in deilUr Tiefe, 

und es bralldlt geraume Zeit, bis du VOll dl!r Oberfliidle 

deines Alltag$ dorlhi" gela/lgt bi$t. 

Gerhard Koch 
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Wie wirken sich Herkommen und ehemaliger Beruf 
der Aufsichtsdiensttuer im Strafvoll:zugsdiensl aus? 

\'on 

Ern.' DormehJ. Verwaltungs- Inspektor. StraJoDstult 08J'w6todt 

Um diese Frage erschöpfend' zu 
beantworten, muß man zuerst die 
Aufgaben, die an einen Aufsichts
diensttuer im Strafvollzugsdienst ge
stellt werden, beleuchten. Der Auf
sichtsdiensttuer ist der Mann in der 
Anstalt, der laufend mit den Ge
fangenen in Berühl'ung steht. Er hat 
die Gefangenen zu betreuen und 
i1men mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen, ohne jedoch in ein engeres 
oder gar Abbängigkeitsverhältnis .zu 
geraten. Seine Aufgabe besteht nicht 
nur darin, um das Wohl und Wehe 
der Gefangenen besorgt zu sein, 
sondern auch darin, den Vollzug 
wirksam werden zu lassen, d. h., 
den Gefangenen zu überzeugen, daß 
er gefehlt hat, und daß er sich 
bessern muß . Hierbei muß der 
Aufsichtsdiensttuer immer darauf 
bedacht sein, den gefallenen Men
schen wieder auf die richtige Bahn 
zu lenken und ihn soweit zu bringen, 
daß er nach Vel'büßung seiner Strafe 
wieder ein brauchbares Mitglied der 
Gesellschaft wird. Die Eigenarten 
der einzelnen Gefangenen sind hier
bei maßgeblich zu berücksichtigen, 

Dies ist in groben Zügen das Auf
gabengebiet des Aufsichtsdienst
tuers, das, wenn es der Betreffende 
ernst nimmt, bestimmt nicltt einfach 
und leicht ist. 

Wenn man sich nun vor Aug~n 
hält, welches das Aufgabengebiet 
eines Aufsichtsdiensttuers ist, muß 
man zweifelsohne zu dem Schlusse 
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kommen, daß das Herkommen des 
Aufsichtsdiensttuers bestimmend 
sein wird für seine Tätigkeit im 
Strafvollzugs dienst. Ein gei s tige r 
Durchschnittsmensch, der von Hause 
aus anständig, sauber und gerecht 
denkend erzogen und darüber hinaus 
charakterlich einwandfrei und fest 
ist, dÜl'fte wohl das nötige Rüstzeug 
mitbringen, um bei dei' erfol'derlichen 
Ausbildung, Erfahrung und M enschen
kenntnis die ihm gestellten Auf
gaben im Strafvollzugsdienst zu er
füllen, sofern er seinen Dienst mit 
Liebe und Hingabe versieht und die 
Sache nicht als Versorgung betrach
tet. Als solcher wird er jederzeit in 
der Lage sein, den Gefangenen ein 
guter Berater, Fürsorger und Vor
bild zu sein. EI' wird sich jeder 
Situation gewachsen zeigen und da
durch das volle Vertrauen und die 
volle Achtung der Gefangenen er
wecken. 
Hat der Aursichtsdiensttuer darüber 
hinaus noch einen handwerklichen 
Beruf erlernt und versteht er ihn 
auch richtig auszuüben, so wird dies 
natürlich ein großes Plus für ihn 
bedeuten, da er seine beruflichen 
Kenntnlsse bei der Beschäftigung 
der Gefangenen nutzbringend an
wenden kann. tu jedem Falle wird 
eine gewisse Lebenserfahrung, über 
die der Aufsiclltsdiensttuer verfügt, 
von großer Bedeutung sein, ganz 
gleich, ob er sie sich im Leben oder 
Beruf erworben bat. 



Abschließend darf wohl gesagt 
werden, daß die reinen beruflichen 
Kenntnisse und Eignungen aUeine 
nicht ausreichen dürften, den an 
einen Autsichtsdiensttuer gesteUten 

Aufgaben gerecht zu werden, son
dern daß doch in erster Linie sein 
Herkommen und seine Erziehung 
maßgebend sein dill·Hen. 

So etwas könnte mir nicht passieren 

Nachstehendel' Fluchtversuch fand 
Ende vergangenen Jahres in einem 
deutschen Gerichtsgefängnis statt: 

Am 27. Dezember 1949 wurde ein 
Drogist seitens deutscher Behörden 
wegen versuchter Brandstiftung in 
das hiesige Gerichtsgefängnis einge
liefert. Der Untersuchungsgefangene, 
der ein Mitglied des Gemeinderates 
war, genoß während seiner Haftzeit 
vom 27. 12. 1949 bis zum Tage seines 
Fluchtversuches am 28. 4. 1950 un
gewöhnliChe Freiheiten und Vorzüge. 
Diese besonderen VorzUge wurden 
vom Untersuchungsrichter und vom 
Oberstaatsanwalt gebilligt. Letzterer 
ist in seiner Position gleichzeitig 
Gefängnisdirektor, obgleich die Ge
richtsgefängnisse dem Landdil'ektor 
des Gefängniswesens unterstehen. 
Der Untersuchungsrichter ordnete an, 
daß der Gefangene seine Familie zu 
Hause besuchen oder den Besuch 
seiner Frau empfangen durfte. Diese 
Besuche wurden nicht beaufsichtigt. 
Die Tatsache ist, daß der Gefangene 
und seine Frau sich praktisch jeden 
Tag gegenseitig besuchten. 

Eines Tages ging der Sohn des 
Gefangenen zum Gefängnis und, 
während sich die Gefangenen im Hof 
befanden, verwickelte er den Haupt
wachtmeister in eine Unterredung. 

Während dieser Zeit schmuggelte 
die Frau des Gefangenen einige 
Meta 11 säg e bl ä t t e rsowie etwas 
Strychnin in das Gerängnis. (Dies 
war vorher zwischen dem Gefange
nen und seiner Familie vereinbart 
wOI'den). 

Ein in deI' Nähe arbeitender Ge
fangenet· nahm die Konterbande an 
sich und brachte sie ins Gefängnis. 
Während der Nacht begann dei' be
wußte Gefangene die Eis eng i tt e r 
seiner Zelle durchzusägen. Die Frau 
des Aufsehers hörte jedoch das 
Geräusch und alarmierte den Hallpt
wachtmeister. Diesel' fand die Kon
terbande und deckte somit den 
Fluchtversuch auf. 
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Die Flucllt wurde ermöglicht: 

1. Weil ein wegen versuchter Brand
stiftung Inhaftierter ungewöhn
liche Vorzüge genoß und somit 
seine Flucht vorbereiten konnte; 
seine Besuche waren nicht 
beauYsichtigt. 

2. Weil mangelnde Bewachung das 
Einschmuggeln von Konterbande 
möglich machte. 

3. Weil sich unerrahrene Beamte in 
Angelegenheiten gemischt haben, 
für die sie weder zustilndig, noch 
verantwortlich sind. 



Die Stimme des Lesers: 
Eine große Sorge 

,"on LaD Gabhardt, WerklOhrel' in der StrarnDstlilt DDmlstadt 

Der Aufsatz" Eine große Sorge " Worten bleibt und sich nichtsändel't, 
in NI'. 4 (April 1950) der "Zeitschl'ift denn der Dienstherr befindet sich 
für Strafvollzug" hat jeden einzelnen eben in bedriingten Verhältnissen, 
Angehörigen des Strafvollzugsper- hart im Raume stoßen sicb die Sachen, 
sonals angesprochen lind ungeteilten es muß halt eben so gut gehen, wie 
Beifall gefunden, soweit der Be- es gerade geht, d. h. es wird von 
h'cHende selbst mit Ernst lmcl Vel'- vorn wieder angefangen, wie auf 
antwortungsbewußtsein in seinem anderen Gebieten auch. Damit soll 
Beruf steht und ihn nicht lediglich gesagt sein, daß es die Sachlage 
als einen lästigen, aber leider un- völlig verkennen lleißt, wenn man 
umgänglichen Arbeitsplatz ansiebt, hier nur ein Lohn- und Besoldungs
den el' eben in Ermangelung eines problem, wie anderswo auch, sieht. 
besseren mit einem ii n g s t li c hc n Dei' selbstverständliche Satz, daß 
Seitenblick nach dei' Konkurrenz j.eder Arbeiter seines Lohnes wert. 
auI dem Al'beitsll1m'kt zu behalten ist, hat in diesem Zusammenhang 
trachtet. Es dÜI'fte dlll'cJlaus nicht seine besondet'e Bedeutung. Profes
vermessen sein, wie der VerlasseI' SOl' Radbrucb, dessen Persönlichkeit 
des zitiel'ten Aufsatzes meint, auch den reformatorischen Gehl! 
"Besoldungspl'obleme" und " Lohn- des Strafvollzugs der Zwanziger 
f01'derungen" zu erörtern, weil die Jahre dieses Jahrhunderts befruch
schWierige finanzielle Lage des tete, nahm immer wieder Gelegen
Staates ., hinreichend bekannt ist". heit, darauf hinzuweisen, daß "jedes 
Es wäre im Gegenteil schUmm, wenn Land die Ricllter, die es verdient, 
man hier schweigen würde; schwei- dadurch hat, daß es sie sich schaUt 
gen aus einer falsch verstandenen mit den finanziellen Mitteln, die es 
Staatsbedienstetenloyalitfit seinem rtir sie aufwendet", wobei er stets 
Dienst- und Brotherrn gegenüber, auf England und auf - - Mexiko 
dessen verzweifelte finanzielle L!lge hinzuweisen pflegte. Er wollte da
man nicht noch dadUl'ch verschäl'fen mit hervorheben, daß jeder Bezug 
will, daß man den Kreis all derer auf moralische und ethische Gl'und
vergrößert, die ibn auch mit allzu sätze im Menschlichen, allzu Menscb
berechtigten Forderungen angehen, lichen stecken bleiben muß, wenn 
sondern sich als diszlplinhaltendel' nicbt die Frage des HigUcben Brotes, 
Staatsbedienstetei' damit bescheidet, der Selbsterhaltung (zunächst an 
wenigstens einmal da und dort ver- die Versorgung der Seinen und der 
ständnisyolleWorte darüber zu hören eigenen Person zu denken), kurzum 
lmd zu lesen, gewissermaßen als ab die Frage derwirtschaftJichen Sich el'
lmd zu aufgezogenes tJberdruck- heit vOl'aussetzungslos gekläI't ist. 
ventil. Dabei weiß man aber ganz Was für die Richter gelten soll, 
genau, daß es nur bei diesen schönen um zunächst einmal die menschliche 



Anfälligkeit auszuschalten, das muß 
in gleichem, wenn nicbt in noch 
viel höherem Maße für den Straf
vollzugsbediensteten gelten. 

Der Vollzugsbeamte muß wirt
schaftlich so gestellt sein, daß die 
Sorge um das tägliche Brot nicht 
dauernd im Vordergrund seiner Ge
danken steht und ihn anfällig macht. 
Dies bedeutet aber heutzutage -
von allem anderen abgesehen -
zunächst erst einmal eine genügende 
die Lebensvel'hiiltnisse ganz beson
ders auch im Verhältnis zum Beruf 
sichel'stellende Besoldung. Hier darr 
kein Finanzminister mit Einwänden 
unter Hinweis auf die gute alte Zeit 
und die "sparsamen" Aufwendungen 
von früher kommen. Denn die Ver
hältnisse haben sich grundlegend 
geändert, und zwar sowohl auf Seiten 
der StraIvollzugsbediensteten wie 
auch auf Seiten der Gefängnis
insassen. Vor 50 Jahren war das 
anders. Da kamen die Vol~ugs
beamten fast ausschließlich aus dem 
Berufssoldatenstand.Sie setzten ihren 
.,Dienst" gewissermaßen fort, indem 
sie nur in anderer "Uniform" ihrem 
Monarcben, dessen "Rock" sie vor
dem getragen hatten (König, Groß
herzog usw.), "soldatisch" weitei' 
dienten, wie ja auch der Umgangs
ton mit den Gerangenen und die 
ganze Organisation von militärischer, 
um nicht zu sagen "preußischer" 
Zucht, Härte und Schärfe bestimmt 
war; auch vom Geist her, weil ja 
die Sühne- und Vergeltungstheorie 
vorherrschte. Die "wirtschaftliche 
Sicherheit" dieser Strafvollzugsbe
diensteten bestand hier nicht so 
sehr in der entsprechenden Gehalts
höhe, sondern vieLmehr in dem be-

wußten Eingebettetsein in eine 
Standesgemeinschaft, nämlich den 
SOldatenstand, der seinem Monar
chen als solcher verpflichtet war, 
und sich im Staatsbedienstetenver
hältnis fortsetzte. Dieses Bewußtsein 
war mehr als das kleine Gehalt. 
Denn es stellte hauptsächlich "die 
wirtschaftliche Sicherheit", die gegen 
AnfäIligkeiten ein Damm war, dar, 
Aus dieser Standesgemeinschart re
legiert zu werden, war mit wirt
schaftlichem und bürgel'lichem Tod 
gleichbedeutend. Nachdem die Mo
narchie und der Berufssoldatenstand 
weggefallen waren, zeigten sich im 
Zuge der Vollzugsreformen der 
Zwanziger Jahre des Jahrhunderts 
Ansätze einer Neuentwicklung auch 
auf diesem Gebiete, was ja auch 
schließlich zur unbedingten Voraus
setzung im Falle der Abkehr vom 
Vergeltungsstrafvollzug und Hin
wendung (wenigstens teil weis e: 
Jugendliche!) zum Erziehungsstral
vollzug gehörte. Das tausendjährige 
Reich folgte dann allerdings Eigen
gesetzlichkeiten (Ausrottung angeb
lich Unwertiger, Verbrauch durch 
Zwangsarbeit angeblich Unterwer
tiger, Isolierung angeblich raSSIsch 
Minderwertig'er, Ausweitung des Be
griffes " asozial"), die die Strafvoll
zugsbediensteten zu Kommando
figuren gegenüber den Inhaftierten 
stempelte und sie jeder anderen 
EinUußnahme oder Verantwortlich
keit möglichst entkleidete, wenn 
man auch mit dem teilweise bei
behaltenen StufenstraIvolizug in der 
öffentlichkeit gern kokettierte. 

In deI' nenen Demokratie steht 
man nun, wie eigentlich überall, 
auch hier vor einem gänzlichen 



Neubau. Die Verantwortung ist da .. 
bel ungeheuer. Denn die Struktur 
der Gefängnisinsassen ist zweifels
ohne eine erheblich andere als vor 
50 Jahren. Es kann niemand an der 
Tatsache vorbeigehen, daß heute 
eine Unzahl Jugendlicher und vor 
allem Jungmänner - abgesehen 
von älteren Jahl'gängen - Gefäng
nisinsassen sind, die nie dahin ge
}{ommen wären, wenn nicht die 
Zusammenbrüche von äußeren Ord
nungen und Formen wie auch gei
stigen Welten Zustände geschaffen 
hätten und zeitweise anhalten ließen, 
die Unzähligen (man denke allein 
an den sagenhaften Normalver
braucher sowie den zwangsläufigen 
schwarzen Markt und die Doppel
spurigkeit des Zwangswirtschafts
staates) die überkommenen Begriffe 
von Recht und Unrecht, Moral und 
Unmoral verwirrten. Hinzu kommt 
die große, große Zahl der durch die 
Austl'eibung der 18 Millionen Ost
deutschen unter den Jugendlichen 
und Jungmännern Entwurzelten, die 
wohl ins Gefängnis gekommen sind. 
aber durchaus nicht kriminelle An
lagen hllben.W enn man nun schon 
bei sogenannten Kriminellen mit 
dem Erziehungsstrafvollzug Erfolg 
haben will - und auch hat, wie 
England und USA. beweisen - kann 
man auf entsprechend berufene und 
sich berufen fühlende Vollzugsbe
dienstete nicht verzichten. Umso
mebr gilt dies in der Situation 
unseres gegenwärtigen Westdeutsch· 
lands. Man kann aH diese Menschen 
nicht kalt auf, eine bestimmte Ball\) 
drängen, weil sie "Opfer der Zeit" 
und damit "Strandgut" geworden 
sind. Dies geschieht aber, wenn man 
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ihnen schlechtbezahlte Männer bei
gibt mit Bezügen, die teilweise unter 
dem Lohn von Hilfsarbeitern liegen. 
Denn von diesen Männern kann 
man nichts anderes als eine mecha
nische Arbeit, d. h. einen Nacht
wächterdienst, der lediglich aus 
einer lieblosen Bewachungs-,Schließ
und Zäbltätigkeit besteht, verlangen. 
Mag es sich bei diesem oder jenem 
vielleicht nicht so verhalten, wird 
man trotzdem die Tatsache nicht 
ableugnen können, daß Berufside
alismus - Heroen keine Dutzendware 
sind. Es wird folglich eine Aowan
dßrung zu anderen Berufen statt
finden, dadie weiter oben dargelegten 
Bindungen von früher nicht mehr 
vorhanden sind. Das Ergebnis ist 
dann wiederum eine stetige Auslese 
nach der negativen Seite, die dann 
einen Personenkreis herauskristalli
sieren muß, der eine erhebliche 
Gleichgültigkeit und Interesselosig
keit daran, womit der Lebensuntel'
halt "verdient" wird, als hervor
stechendes Merkmal aufweist, und 
bei denen der materielle Grundzug 
der heutigen Zeit die seelischen und 
religiösen Bindungen weitgehendst 
aus den zwischenmenschlichen Be
ziehungen verdrängt hat. Damit ist 
aber bei mangelnder wirtschaftlicher 
Sicherheit die eingangs umrissene 
Anfälligkeit umso stärker gegeben. 
Eine solche Entwicklung muß aber 
eine bewußte Demokratie, die sich 
gerade der Jugend bezw. den jün
geren Jahrgängen, die zum Teil 
schwer dezimiert sind, gegenüber 
verantwortlich fühlen soll, wenn sie 
zukunftsträchtige Arbeit auf inner
politischem Gebiet leisten will, ver
hüten. Deshalb ist die Besoldungs-



frage kein gewöhnliches Kassen
problem oder eine Lohnforderungs
angelegenheit wie andere auch, 
sondern die unbedingte Voraus
setzung für die Durchführung eines 
neuen von verantwortungsbewußter 
Menschlichkeit getl'agenen Stl'afvoll
zugs, der wertvolle Menschen gerade 
jÜßget'er Jahre, auf die nicbt ver
zichtet werden soll und kann. wieder 

in das Gemeinscbaftsleben einglie
dern soll. Mögen deshalb die fUh
re-nden Köpfe sowohl der politischen 
Parteien wie der amtierenden Lan
desregierungen den ganzen Ernst 
und die Einmaligkeit dieser anschei
nend bisher nicht genügend gewür
digten Frage erfassen lernen und 
nicht etwa mit Aushilfsmittelchen 
an ihr vorbeizukommen suchen. 

An unsere Leser! 
Es ist vorgeseben, in Ausgabe NI'. 8 der "Zeitschrift für Strafvollzug" 

die folgenden Artikel zu veröffentlichen: 

Straf- und Untersuchungshaftanstall für Frauen 
Frankfurt / Main - Preungesheim 

"on 
Dr. Halga Eh .. ele, Direktorin 

Das Jugendgefängnis Ulm in Geschichte und GegenwarJ 
von 

JohalUloa Spinell er, Direktor 

Zum Problem der Freizeitgestaltung 
von 

Frana Boettcher, SII'ßrllnstallsoberlebrer. Bremen · Oslebsbal,lSen 

Ist eine aoziologi.che Persänlichkeitatonchung deI Recht.brechen 
(Sein Vorleben, Umwell, Psyche), empfehlenlwerl, um dem Richter 
die Wahl einer den Bedürfnissen dei einzelnen Straffälligen ent-

sprechenden Arl der Behandlung zu erleichtern f 
VOll Sheldoß Glu.ak 

Professor für Kriminalrecht und KrimlnalwiRscoscbaft 
an der Harvard Law Sllhuol, Cambridge, M888., USA. 

Wie kann die Psychiatrie in Gefängnis.en angewandt werden, und 
zwar sowohl mit Hinsicht auf die irzlliche Behandlung gewisse .. 
Sträflinge, als auch auf die Klas.ifizierang der Gefangenen und die 

Individualisierung der Strafbehandlung'f 
von Dr. med. TorIJen Sonden 

Chorarzt, Psychiatrische Abteilun!!:, des Staall. Zentralgetiingni88es In Malmoe. 
Dozent an der Universität von Lund. Mahnoe, Schweden 

Berichtigung 
Hiermit berichtigen wir den uns in Ausgabe NI'. 6 SeiteM-56 "So etwas 

könnte mjr nicht passieren", versehentlich unterlaufenen Ausdruck "Wärter" 
in "Aufseher". 
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Berichl 
über Tagungen dei Strafvollzuge. in 8ethel und Tutzing 

von 
Pfan.r Konnd MERKT, Jugendstrarallstalt Nletlel'!;~.hönenrc:ld 

1. Vom 6. -I:l. April war in Bethe I 
bei Bielefeld eine Al'beltstagung 
der "Konferenz der Evangelischen 
Stl'affälligenpflege" und unmittel
bar anschließend, vom 8. - 9. April 
versammelte sich die "Konferenz 
der Evgl. Strafanstaltspfarrer 
Deutschlands" zu ihrer ersten 
Tagung nach dem Kriege. Straf
anstaltspfarrer Rottenberger 
Hamburg hielt das erste, grund
legende Reterat: "Die Rechtskrise 
unserer Zeit und die Frage nach 
der Gerechtigkeit". Amtsge
richtsrat 01'. Fr. Neukamp,Biele
feld , ging mit seinem Vortrag 
"Der augenblickliche Stand der 
sozialen Gerichtshilfe und die 
Durchführung des Parolevel'fah
rens" in die oft schwierige richter
liche und strafvollzugliche Praxis 
unserer Zeit. Er zeigte an Fr. v. 
Bodelschwingh , dem Schöpfer 
von Bethel, der Stadt deI' Barm
herzigkeit, und an dem (1938 ver
storbenen) Richter Alfred Bozi, 
die "Idee des gelockerteo 
Strafvollzuges". Schon Bodel
schwingh hatte eine Abmachung 
mit der Justiz getroffen, daß der 
zu Arbeitshaus Vel'urteilte h'ei 
gehen sollte, wenn er sich min
destens für ein zweijähriges Blei
ben auf einem seiner Güter ver
pflichtet und während dieser Zeit 
in harter Arbeit bewährt hätte. 
Diese Praxis habe sich bewährt, 
und Dr. Neukamp schilderte an 
der augenblicklichen ähnlichen 
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Praxis im Lager "Oberems" wie 
heute der Straffälliggewordene, 
der eine Reststl'afe von 3 Monaten 
habe, dorthin komme, um den 
Vbel'gang in die Freiheit zu ler
nen. Tagsüber arbeiten diese Leu
te bei Bauero und kehren abends 
ins Lager zurück. Interessante 
Beisp.iele brachte der Referent 
aus seiner eigenen richterlichen 
Tätigkeit, an denen er zeigte, wie 
der Richter den Gesichtspunkt 
der Wiedergutmachung und den 
der El'ziehung durchführen könne, 
sodaß im Volke und im Rechts
brecherdas Rechtsbewußtsein wie
der erwache und gestärkt werde. 
Hierzu ein Beispiel: Ein Soldat 
wird aus englischer Kriegsgefan
genschaft entlassen; er besucht 
die Eltern eines Kameraden in 
Schwaben. Der' Kamerad selbst 
ist noch in Gefangenschaft. Der 
Soldat stiehlt nun den Eltern des 
Kameraden, die ihn freundlich 
aufnehmen, einen Mantel. Der 
Richter geht im Strafmaß über 
den Vorschlag des Staatsanwaltes 
hinaus. In der Bewährungsfrist. 
die dem Schuldigen gegeben wird, 
,,,ird der Mantel wieder zurück
erstattet und der Schaden ist wie
deI' gut gemacht. Vom Gesichts
punkt der Wiedergutmachung (so
weit eine solche natürlich über
haupt möglich ist) kam der Refe
rent auch zu einer gr"undsätzlichen 
Beiahung des Paroleverfahrens 
und trat für seine t1bernahme in 



die deutsche Rechtspraxis ein.
Breiten Raum nahm bei der Dis
kussion die Frage der Fürsorge 
ein. Die in Bayern bewährte 
t1bung, die vom Richter bei Stral'
sachen festgesetzten Geldbußen 
für die Gefangenenfürsorgever
eine zu verwenden, um dem Ent
lassenen so wirksam in der ge
fährlichen Zeit des tiberganges 
vom Gefängnisleben zum norma
len Dasein zu verhelfen, wurde 
alJgemein als glückliche und nach
ahmenswerte Lösung begrüßt. 

Auf der unmittelbar sich an
schließenden Konferenz der Evgl. 
Strafanstaltspfal'rer Deutschlands 
berieten die zahlreichen Geist
lichen üb~r ein Rahmengesetz für 
die Strafanstal tsseelsorge, das dem 
Bundestag in Bonn vorgelegt wer
den soll und über "Grundsätze 
und Richtlinien für die Gefange
nenseelsorge an den JustizvolJ
zugsanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland", den sog. "Berliner 
Entwurf", der von katholischen 
und evangelischen Geistlicben ge
meinsam ausgearbeitet worden 
war. Die Verhandlungen über die 
einzelnen Artikel ergaben große 
Verschiedenheiten im Bundesge
biet. Der einzige Schatten, der 
über der Tagung lag, kam daher, 
daß aus der Ostzone kein einziger 
Pfarrer haUe kommen dürfen.. -
Den Höhepunkt der Tagung bil
dete der Vortrag des Hannover
schen Landesbischofs Hanns Li Ij e 
übel' das Thema "Seelsol'ge im 
Strafvollzug". Lilje, der selbst 
längere Zeit im dritten Reich 
"Objekt" des StrafvOllzuges ge
wesen war, erzählte ohne Bitter-
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kelt und mit Humor, durch den 
allerdings der ganze Ernst der 
Sache zu spül'en wal', was in der 
Seele des Gefangenen vor sich 
gehe. (Hier sei die Lektüre von 
LUjes Büchlein "Im finstern Tal", 
das jetzt für 1 DM überall zu ha
ben ist, jedem empfohlen, der 
in diesem "den Menschen müde 
machenden Amte" des Sb'afvoll
zuges stebt). Lilje warnte vor dem 
entseelten Strafvollzug, vor der 
"Maschine", die den Menschen 
nur zerbrechen könne. Er zeigte 
am Stl'afvollzug des totalen 
Staates, daß er (wie es etwa 
Freisler ausgedrückt hatte) den 
Verbl'echer "auslösche" mit bru
taler Zweckmäßigkeitslogik und 
ging dann zum anderen Extrem 
eines Strafvollzuges über, der von 
einer falsch verstandenen huma
nitas herkommend, in Humani
tätsduselei ausarte und nicht mehr 
bessern und erziehen könne. Stra[
vollzug sei das schwierigste Amt 
des Staates; es gehe hier darum -
wie Gott es mit dem Sünder tue -
nicht nur zu richten, sondern auch 
aufzurichten. Zum Schluß gab 
der Bischof den Pfarrern noch 
einige praktische Regeln für ihren 
scbweren Dienst und bat sie, nie 
zu vergessen, daß es vor den 
Augen des ewigen Richters kei
nen Unterschied gebe zwischen 
Beamten und Gefangenen und 
daß auch der Gefangene noch 
Glied am geheimnisvollen Leibe 
Christi sei. 

:!. Die Evangelische Akademie 
Tutzing hielt unter ihrem Leiter, 
Pfarrer Gerhard Hildmann, vom 
17. bis 20. April eine Tagung fül' 



Juristen, Gefängnis- und Pollzei-, 
sowie Sozialbeamte ab unter dem 
Thema: "Die Verantwortung für 
den Strafgefangenen". Zahlreiche 
Gäste aus den verschiedensten 
Berufsgruppen waren erschienen. 
sodaß teilweise der große Vor
tragssaal nicht ausreichte. Den 
1. Vortrag, am 17. 4. abends, hielt 
die Psychologin des Frauenju
gendgerangnisses Rothenfeld bei 
Starnberg, FrI. Hahn, über das 
Thema: "Zur Psychologie der weib
lichen Strafgefangenen". Sie zeigte 
den normalen seelischen Entwick
lungsgang des jungen Menschen 
und legte dar, wie sehr und in 
welchen PunJden die seelische 
Entwicklung ihrer Schutzbefoh
lenen von der normalen abwei
che. Am 18. 4. hielt Oberkirchen
rat Dr. Schieder, der Kreisdekan 
von Nürnberg, einen Vortrag über 
"Gerechtigkeit und Barmherzig
keit", der für den einfachen 
Hörer wohl manchmal zu hQcb, 
durch die Glut der Darstellung 
und die praktischen Beispiele je
doch auf alle großen Eindruck 
machte. Vor allem wurde klar, 
warum sich auch die Kirche fUr 
den Strafgefangenen verantwort
lich weiß. Der Nachmittag gehörte 
der sehr regen Diskussion. Am 
19. 4. sprach Regierungsdirektor 
Dr. Trabert in einem grundlegen
den Referat (das an den Anl'ang 
gehört hätte) über "Das gegensei
tige Verhältnis von Justizbeam
ten und Gefangenen". Der Refe
rent sprach äußerst lebendig, nicht 
nur als Mann des StrafvolJzuges, 
sondern berichtete auch aus sei
nen reichen Erfahrungen. die er 
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als Richter und Staatsanwalt ge
macht hatte. Die äußerst lebhafte 
Diskussion ließ teilweise große 
Verschiedenheiten in den Ansich
ten der Teilnehmet' zu Tage tre
ten, doch wurde nie der Grund
satz der Evangelischen Akademie 
außer acbt gelassen, nämlich "sieh 
in Liebe die Wahrheit zu sagen". 
Hervorgehoben dürfte werden, daß 
der Strafvollzug den Richtern und 
umgekehrt die Richter dem Straf
vollzug den Vorwurf der zugro
ßen Milde machten. 

Der Abend bI'achte das Referat 
"Die Dichtung der Gefangenen", 
das Pfarrer Me r k t - Niederschö
nenfeld hielt. Der Referent ließ 
tief in die Seele der Gefangenen 
anhand dieser Selbstmitteilungen 
blicken und ließ auf diese Weise 
geschickt auch den Strafgefan
genen selbst zu Worte kommen, 
der ja auf derartigen Tagungen, 
auf denen immer nur die eine 
Seite spricht, zu kurz kommt. 
Pie Proben, die teilweise hohes 
Niveau hatten, fanden dankbat'e 
Auf nah m e . Am 20. 4. zeigte 
Pfarrer Niederstrasser, Aichach, 
die Sc h wie r i g k e it e n der 
Entlassenen - Fürsorge in sei
nem Vortrag .. Wer sorgt für die 
Entlassenen '?" . Zur allgemeinen 
Freude erschien Ministerialrat 
Leopo Id (der hatte absagen müs
sen) doch noch auf der Tagung 
und gab in seinem großen und 
fesselnden Vortrag "Aktuelle Pro
bleme des Bayel'ischen Gefäng
niswesens" ein umfassendes Bild 
des Strafvollzuges in Geschichte 
und Gegenwart und verwertete 
dabei auch die Erfahrungen sei-



ner Amerikareise. Mitten in dei' 
spannenden Diskussion erschien 
Justizminister Dr. Josef Müller; 
er sprach zu den Versammelten 
warme Worte, nicht als Beamter, 
sondern als Mensch, der am ei
genen Leibe den Strafvollzug des 
Dritten Reiches verspürt hatte. 

Durch die ganze Tagung zog 
sich wie ein roter Faden die Bi
belarbeit und die kurzen Andach
ten in der schönen Hauskapelle. 
Dankbar haben es die Teilnehmer 

empfunden, daß zwischen den 
einzelnen Vorträgen auch genü
gend Zeit gelassen war, sich 
zu erholen. Die evgJ. Akademie 
Tutzing liegt in einem herrlichen 
Park unmittelbar am Starnber
gersee. Die Gelegenheit zu Boots
fahrten wurde reichlich ausge
nützt; die oberbayel'ische Land
schaft mit ihren Bergen im sh'all
lenden Frühlingssonnenschein bil
dete einen lieblichen Rahmen für 
diese reiche Tagung. 

Menschen sterben selten info/ge harter Arbeit; 

Arbeit ist eine göttlidle Medizin, 

Die genialste Gabe ist die Bereitwilligkeit lind die 

f~'ihigkeit, sdnvere Arbeit zu leisten, Jede andere Auf

fawmg '[.'On Genie mad,t es zu einer zweifelhaften, 

wenn nicht ge/ähr/idlen Gabe, 

R. S. Mac Arthur 

Das Leben eines jeden Merrschen ist eUI Tageb Ud" 

ifl dem er eine Gesd,ichte schreiben mömle, aber dod, 

eille andere sdzreibt; lind seine sdllnerzlichste Stunde 

kommt dalln, wenn er den Band, wie er ihn gesdzrieberr 

hat, 'vergleicht mit dem, wie er ihn UI sdzreiben 

gehofft hatte. 

James M. Barde 
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Personal veränderungen 
im Sirafvollzugsdiensl Bayern 

im Juli und Augult 1950 

In den Ruheltand getreten: 
Erster Hauptwachtmeister L 0 des, JohanD bei den Strafanstalten 

Nlirnberg 
Hauptwachtmeister Web er, Christian bei der Jugendarl'estanstalt 

Gilnzburg 

Befördert: zum Oberverwalter: 
Verwalter Scheuerme y el', Georg bei der Strafanstalt Straubing 

zum Verwalter: 
El'ster Hauptwacbtmeistel' Ha s L b eck , Franz bei den Strafanstalten 

München 
Erster Hauptwachtmeistel' Sc h ne i der, Josef bei den Strafanstalten 

München 
Erster Hauptwacbtmeistel' Ru pp I' e c h t, Hans bei dem Landgerichts

gefängnis B am bel' g 
zum Ersten Hauptwachtmeilter: 

Hauptwachtmeister Funk, Xaver beim Gerichtsgefängnis Altötting 
Hauptwachtmeister Kammerer, Johann bel den Strafanstalten München 
Hauptwacbtmeister La n g, Xaver bei der Strafanstalt Kai s he i m 

zum Hauptwachtmeiater: 
Oberwachtmeister Fa I' me r , Ludwig bei der Strafanstalt S t I' a u bin g 
Oberwachtmeister M eis te r, Nikolaus bel der Strafanstalt S t rau b j n g 
Oberwachtmeister Will a x , Lampert bei der Strafanstalt Am b erg 
Oberwachtmeister H i r n , Josef bei der Strafanstalt Am b erg 
Oberwachtmeister P ö hIrn a n n , Hans bei den Strafanstalten N ü r n be r g 
Oberwachtmeister P f ei r re 1', Rudolf bei den Strafanstalten M ü nc h e n 
Oberwacbtmeister Sc h web r, Sylvester bei den Sti'aranstalten M ü n c ben 
)berwachtmeister Hel' a In, Wolfgang bei der Strafanstalt 

8t. Georgen - Bayreutb 
Oberwachtmeister Lee h n e l' , Xavel' bei dem Gel'ichtsgefängnis 

Ansbach 
Oberwachtmeistel' R ö s s n el', Karl bei dem Gel'ichtsgefängnis 

Karlstadt 
zum Werkführer: 

Obel'wachtmeister Woblfelder, Fritz bei der Jugendstrafanstalt 
Niederschönenfeld 

Gestorben: 
Vel'waltungsinspeh.-tOl' Re e g, Hans bei der Strafanstalt Kai s h e im. 
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Personal nachrichten 
aus dem bremischen Oatängnilwasan 

Mit WiI'kung vom 1. 4, 1950 wurden unter gleichzeitiger Berufung 
in das Beamtenvel'bältnis auf Lebenszeit befördert: 

Verwaltungsassistent Fritz Ha r der zum Verwal tungssekretäl' 
Verwaltungs assistent Theodor La n ge zum Verwaltungssekretär 

Der Oberwachtmeister Hinricb Horn an n 
wurde mit Wil'kung vom 1. a, 50 in die von ihm bisher kommissarisch 

verwaltete HauptwachtmeistersteIle befördert. 
Der Werkführer Ernst Wo r t h man n 

wurde mit Wirkung vom 1. 3, 50 zum Werkmeister befördert. 
Mit Wirkung vom 1. 1. 1950 wurden ernannt: 

Oberwachtmeister August . K 0 0 p zum Hauptwachtmeister 
Obel'wacbtmeister Wilhelm Web er (11) zum Hauptwachtmeister 

Die Beamtenverhältnisse auf Widerruf 
wurden bei folgenden Beamten in solcbe auf Lebenszeit umgewandelt: 

Werkfübl'er Walter H i I' S c h 
Oberwacbtmeister Otto Be if u ß 
Oberwachtmeister Cornelius C ur t jus 
Oberwachtmeister Helmut Fun k e 
Oberwachtmeister Willy Kai s e r 
Oberwachtmeister Richard Kau f man n 
Oberwachtweister J osef K i 1i an 
Oberwachtmeister Hermann K ü c k 

Mit Wirkung vom 1. 6. 1950 wurden unter Berufung 
ill das Beamtenverhältnis auf Widerruf ernannt: 

Gefängnisaufseher Karl Eng e 1 zum Werkführer 
Gefängnisaufseherin Annemarie 0 p perm ann zur Werkführerill 
Gefängnisaufsehel' Hel1llann Sc h ü t t e zum Werkführer 
GefängnisauIseber Hans 0 re c h si e l' zum Oberwachtmeistel' 
Gefängnisaufsehel' Bernbal'd F i n k e zum Oberwachtmeister 
GefängnisauIseberin Anita Ho er e n z zur Oberwachtmeisterill 
Gefängnisaufseher Matthias H ü tz e n zum Oberwachtmeister 
Gefängnisaufseber Friedrich Kr a c k e zum Oberwachtmeister 
Gefängnisaufsehel' Hermann Kr aus e zum Oberwachtmeister 
Gefängnisaulseher Erieb L ö n n e k e r zum Oberwacbtmeister 
Gefängnisaufsehel' Otto Mal i no w ski zum Oberwachtmeister 
Gefängnisaufseber Kurt Mal' kau zum Oberwachtmeister 
Gefängnisaufseher Paul Mal' sc hall e k zum Oberwacbtmeister 
Gefängnisaufseher Heinrieb Met z ger zum Oberwachtmeister 
Gefängnisaufseber Walter Po h 1 zum Oberwachtmeister 
Gefängnisaufseher Erwin Sc hol z zum Oberwachtmeistel' 
Gefängnisaufseher Karl V ö I k n e r zum Oberwachtmeister 
Gefängnisaufseher Hermann W a b n i t z zum Oberwacbtmefster 
Gefängnisaufseher Otto Z i m m e I' man n zum Obel'waehtmeister 
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